
 

Kreisblatt 
 

Amtsblatt des Kreises Lippe  
und seiner Städte und Gemeinden 
 
 

Nr. 70 – 10. Dezember 2015 
Teil 2 

 

Inhalt 
Stadt Horn-Bad Meinberg 

558 Anhang und Anlagenspiegel gemäß § 24 EigVO NRW i. V. m. §§ 284 
ff. HGB zum Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2014 

559 Pflichtprüfung der Stadtwerke Horn-Bad Meinberg für das Geschäfts-
jahr 2014 

560 Lärmaktionsplanung für Horn-Bad Meinberg Bekanntmachung über 
den Abschluss der Lärmaktionsplanung  

 
Gemeinde Kalletal 

561 1, Änderung der Benutzungs- und Entgeltordnung für das Bürgerhaus 
Am Markt in Kalletal-Hohenhausen vom 17.11.2015 

562 2. Änderung der Gebührenordnung und des Gebührentarifes der Mu-
sikschule der Gemeinde Kalletal vom 17.11.2015 

 

Alte Hansestadt Lemgo 

563 Satzung der Alten Hansestadt Lemgo über die Erhebung von Abwas-
sergebühren in der Stadt Lemgo vom 20.10.2015 

 
Stadt Lügde 

564 Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenrei-
nigungsgebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) der 
Stadt Lügde vom 24. November 2015 

565 Gebührensatzung über die Abfallbeseitigung in der Stadt Lügde vom  
24. November 2015 

566 15. Änderung der Satzung der Stadt Lügde über die Erhebung von 
Trinkwassergebühren vom 23.11.2015 

567 3. Änderung der Satzung der Stadt Lügde über die Erhebung von Ab-
wassergebühren vom 10.08.2009 

568 Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze der Stadt 
Lügde ab dem Haushaltsjahr 2016 

 
 

Stadt Schieder-Schwalenberg 

569 Hinweis auf das Widerspruchsrecht und auf das Erfordernis der Einwil-
ligung zur Datenübermittlung aus dem Melderegister  
(§ 42, § 44, § 50 des Bundesmeldegesetzes – BMG) 

570 Ersatzbestimmung eines Nachfolgers gemäß § 45 des Kommunal-
wahlgesetzes 

 
Gemeinde Schlangen 

571 Bestätigung nach § 2 Abs. 3 Bekanntmachungsverordnung zur Ände-
rung der Satzung der Gemeinde Schlangen über die Erhebung von 
Beiträgen nach § 8 KAG NW (Straßenbeitragssatzung) der Gemeinde 
Schlangen  

 
Stadtwerke Bad Salzuflen 

572 Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2014 der Stadtwerke Bad 
Salzuflen GmbH 

 
Volkshochschule Lippe-West 

573 Jahresabschluss zum 31.12.2014 
 
Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen 

574 Jahresabschluss der Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH für das 
Geschäftsjahr 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



984 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE  
 

 

 

Stadt Horn-Bad Meinberg 
 
558 Anhang und Anlagenspiegel gemäß § 24 Eig-

VO NRW i. V. m. §§ 284 ff. HGB zum Jahresab-
schluss auf den 31. Dezember 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE 985 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



986 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE 987 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



988 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE 989 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



990 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE 991 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



992 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE 993 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



994 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE 995 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



996 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE 997 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



998 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE 999 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1000 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kr.Bl.Lippe 10.12.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE 1001 

 

 

 
559 Pflichtprüfung der Stadtwerke Horn-Bad Mein-

berg für das Geschäftsjahr 2014 
 
Der Rat der Stadt Horn-Bad Meinberg hat am 27. August 
2015 den Jahresabschluss und den Lagebericht zum 
31.12.2014 festgestellt und über den Jahresüberschuss 
bzw. -fehlbetrag wie folgt beschlossen: 
„Der Jahresfehlbetrag 2014 für den Betriebszweig Wasser-
versorgung in Höhe von 20.313,27 € wird auf neue Rech-
nung vorgetragen. 
Der Jahresüberschuss 2014 für den Betriebszweig Abwas-
serbeseitigung in Höhe von 502.753,86 € wird in Höhe von 
474.479,60 € an den städtischen Haushalt abgeführt und in 
Höhe von 28.274,26 € auf neue Rechnung vorgetragen. 
Der Jahresfehlbetrag 2014 für den Betriebszweig Photovol-
taik in Höhe von 610,96 € wird auf neue Rechnung vorge-
tragen.“ 
Jahresabschluss und Lagebericht werden hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. Sie werden bis zur Feststellung des Jah-
resabschlusses 2015 bei den Stadtwerken Horn-Bad Mein-
berg, Burgstraße 11, Zimmer 5, 32805 Horn-Bad Meinberg, 
während der allgemeinen Öffnungszeiten zur Einsichtnah-
me verfügbar gehalten. 
Der abschließende Vermerk der Gemeindeprüfungsanstalt 
Nordrhein-Westfalen über die Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichtes lautet wie folgt: 
Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Ab-
schlussprüfer des Betriebes Stadtwerke Horn-Bad Mein-
berg. Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 
31.12.2014 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft Curacon GmbH, Münster, bedient. Diese hat mit Da-
tum vom 30.06.2015 den nachfolgend dargestellten unein-
geschränkten Bestätigungsvermerk erteilt: 
„An den Eigenbetrieb Stadtwerke Horn-Bad Meinberg, 
Horn-Bad Meinberg: Wir haben den Jahresabschluss – be-
stehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie 
Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den 
Lagebericht des Eigenbetriebs Stadtwerke Horn-Bad Mein-
berg, Horn-Bad Meinberg, für das Geschäftsjahr vom 1. 
Januar bis 31. Dezember 2014 geprüft. Die Buchführung 
und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht 
nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und 
den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften liegen in 
der Verantwortung der Betriebsleitung des Eigenbetriebs. 
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns 
durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahres-
abschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über 
den Lagebericht abzugeben.  
 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 
HGB bzw. nach § 106 GO NRW unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich 
auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit 
hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festle-
gung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über 
die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und 
rechtliche Umfeld des Eigenbetriebs sowie die Erwartun-
gen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der 
Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbe-
zogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die 
Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebe-
richt überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.  

 
Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bi-
lanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzun-
gen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der 
Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung ei-
ne hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung 
bildet. 
 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss 
den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den 
ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und vermittelt 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Ei-
genbetriebs Stadtwerke Horn-Bad Meinberg, Horn-Bad 
Meinberg. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jah-
resabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage des Eigenbetriebs und stellt die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“ 
 
Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft Curacon GmbH ausgewertet und eine 
Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt 
dabei zu folgendem Ergebnis: 
 
Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird voll-
inhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 der 
Verordnung über die Durchführung der Jahresabschluss-
prüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrich-
tungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht erfor-
derlich. 
Herne, den 09.11.2015 
GPA NRW 
Im Auftrag 
Gez. Harald Debertshäuser 
 
Aufgrund des § 26 Abs. 4 der Eigenbetriebsverordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen vom 16. November 2004 
(GV. NRW. S. 644, ber. 2005 S. 15) i.V.m. § 3 (5) der Ver-
ordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprü-
fung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrich-
tungen vom 09. März 1981 (GV. NRW. S. 147) wird hiermit 
die Feststellung des Jahresabschlusses, die Behandlung 
des Jahresüberschusses bzw. Fehlbetrages sowie der ab-
schließende Vermerk der Gemeindeprüfungsanstalt NRW 
ortsüblich öffentlich bekannt gemacht. 
 
Horn-Bad Meinberg, den 20.11.2015 
 
Stadt Horn-Bad Meinberg 
Der Bürgermeister 
Stadtwerke 
Im Auftrag 
 
 
Gez. Wolfgang Jüdith 

Kr.Bl.Lippe 10.12.2015 
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560 Lärmaktionsplanung für Horn-Bad Meinberg 

Bekanntmachung über den Abschluss der 
Lärmaktionsplanung  

 
Hiermit wird öffentlich bekannt gemacht, dass die Lärmak-
tionsplanung für die Stadt Horn-Bad Meinberg eingestellt 
worden ist. 
 
Die Stadt Horn-Bad Meinberg ist gem. §§ 47d, 47e Bun-
desimmissionsschutzgesetz (BImSchG) zur Lärmaktions-
planung verpflichtet. 
 
Grundlage für die Lärmaktionsplanung in Horn-Bad Mein-
berg sind die Lärmkarten und eine Betroffenenstatistik, die 
das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 
(LANUV) erstellt hat. Auf dieser Grundlage wurde die 
Lärmsituation bewertet. Im Ergebnis liegt nur eine geringe 
Betroffenheit im Stadtgebiet vor. 
 
Das Vorliegen der Lärmkartierungen und der Betroffenen-
statistiken durch das LANUV ist durch die Stadt Horn-Bad 
Meinberg öffentlich bekannt gemacht worden (Kreisblatt 
27.05.2013, Lippische Landeszeitung 05.06.2013 und 
Homepage der Stadt). Der Öffentlichkeit wurde die Mög-
lichkeit eingeräumt, die Unterlagen vom 03.06. bis 
05.07.2013 einzusehen und Anregungen und Vorschläge 
vorzubringen. Hierbei gab es nur eine geringe Resonanz. 
Die eingegangenen Stellungnahmen wurden ausgewertet  
und in die Planung mit einbezogen. 
 
Der Erlass zur Lärmaktionsplanung des Ministeriums für 
Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz NRW vom 07.02.2008 eröffnet die Möglichkeit, im 
Einzelfall die Lärmaktionsplanung bei keinen oder nur ge-
ringen Betroffenheiten mit der Bewertung der Lärmsituation 
abzuschließen.  
 
Aufgrund der niedrigen Zahl der Betroffenen in Horn-Bad 
Meinberg, der sehr geringen Beteiligung aus der Öffent-
lichkeit und dem Ergebnis der Bewertung der Lärmsituati-
on, dass keine relevanten Lärmprobleme und Lärmauswir-
kungen festgestellt werden konnten, kann deshalb erlass-
konform von einer weiteren Lärmaktionsplanung abgese-
hen werden. 
 
Horn-Bad Meinberg, den 18.11.2015 
 
gez. 
 
 
Rother 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 10.12.2015 
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Gemeinde Kalletal 
 
561 1, Änderung der Benutzungs- und Entgeltord-

nung für das Bürgerhaus Am Markt in Kalletal-
Hohenhausen vom 17.11.2015 

 
Die Benutzungs- und Entgeldordnung für das Bürgerhaus 
Am Markt in Kalletal-Hohenhausen vom 01.07.2008 wird 
aufgrund des Beschlusses des Rates vom 29.10.2015 wie 
folgt geändert: 
 

§ 1 
 
§ 10 der Benutzungs- und Entgeldordnung für das 
Bürgerhaus Am Markt in Kalletal-Hohenhausen vom 
01.07.2008 wird wie folgt neu gefasst: 
 
1. Das Nutzungsentgelt wird wie folgt festgesetzt: 
 
a) für Versammlungen von Vereinen, karitativen Ver-

bänden, politischen Parteien und Gewerkschaften 
 

Saal im Dachgeschoss oder 
Deelenbereich im Erdgeschoss oder 

Raum im Erd- oder Obergeschoss  
   Kostenbeteili 
   gung pro Veranstaltung  

15,00 € 
 

bei regelmäßiger ein-
maliger wöchentlicher  
Nutzung: Jahresbetrag 
von 175,-- €, 

 
bei regelmäßiger vier-
zehntägiger Nutzung: 
Jahresbetrag von 100,-- 
€,  

 
bei regelmäßiger ein-
maliger mtl. Nutzung: 

    Jahresbetrag von  
70,-- € 

 
Bürgerhaus insgesamt  Kostenbeteiligung pro  
    Veranstaltung 50,00 € 
 
b) für die Nutzung und Herrichtung von Räumlichkei-

ten anlässlich einer standesamtlichen Eheschlie-
ßung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft: 

 
Saal im Dachgeschoss oder   
Deelenbereich im Erdgeschoss  Kostenbeteiligung pro 

Veranstaltung  
80,00 €, 

 
c) für andere Nutzer (keine Privatpersonen): 
 
Saal im Dachgeschoss    60,-- € 
Deelenbereich im Erdgeschoss   60,-- € 
Raum im Erd- oder Obergeschoss   30,-- € 
Bürgerhaus insgesamt  170,-- € 
 
 
 
 
 

 
d) für Veranstaltungen auf dem Marktplatz: 
 
ohne weitere Nutzung des Bürgerhauses   25,-- € 
 
bei Benutzung der Küche und/oder der    
Toilettenanlagen zusätzlich    25,-- € 
 
bei Benutzung der Außen-Stromver- 
sorgung zusätzlich     25,-- €  
 
2. Bei mehrtägigen Veranstaltungen gelten die vorge-

nannten Gebührensätze pro Tag. 
 
3. Von Benutzern außerhalb der Gemeinde Kalletal wird 

ein Zuschlag von 50 v. H. der Gebühren zu 1. und 2. 
erhoben. 

 
4. Der Benutzer hat das Nutzungsentgelt nach Ziffer 1-3 

im Voraus an die Gemeinde Kalletal zu entrichten. Bei 
Jahresbeträgen ist es möglich, Teilbeträge zu je 50% 
bis zum 15. Januar und 15. Juli zu entrichten. 

 
5. Für Veranstaltungen der Gemeinde Kalletal (einschließ-

lich der Kalletaler Schulen, Musikschule, Volkshoch-
schule, die im Gemeinderat vertretenen Parteien, Ta-
geseinrichtungen für Kinder, Jugendparlament, Senio-
renbeirat und Bürgerbusverein) und mit der Gemeinde 
verabredete Informationsveranstaltungen, Beratungen 
(z. B. Rentenberatung, Schuldnerberatung, Familienbe-
ratung) und Selbsthilfekreise insbesondere im sozialen 
Bereich werden keine Nutzungsentgelte erhoben. 

 
§ 2 

 
Die Änderung der Benutzungs- und Entgeltordnung tritt am 
01.01.2016 in Kraft.  
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende 1. Änderung der Benutzungs- und Ent-
geltordnung für das Bürgerhaus Am Markt in Kalletal-
Hohenhausen vom 17.11.2015 wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht. 
Gemäß § 7 Abs. 6 Satz 2 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14. Juli 1994 
(GV. NW. S. 666) in der zurzeit geltenden Fassung wird 
darauf hingewiesen, dass gemäß § 7 Abs. 6 Satz 1 GO 
NRW eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen beim Zustandekommen dieser Satzung nach 
Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr gel-
tend gemacht werden kann, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden,  

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt. 
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Die vorstehende öffentliche Bekanntmachung wird zusätz-
lich zur Veröffentlichung im Kreisblatt – Amtsblatt des Krei-
ses Lippe und seiner Städte und Gemeinden auf der Inter-
netseite der Gemeinde Kalletal unter www.kalletal.de 
Rubrik Bekanntmachungen zugänglich gemacht. 
 
Kalletal, den 17.11.2015 
 
Gemeinde Kalletal  
Der Bürgermeister 
 
 
Mario Hecker 

Kr.Bl.Lippe 10.12.2015 
 
 
 
562 2. Änderung der Gebührenordnung und des 

Gebührentarifes der Musikschule der Gemein-
de Kalletal vom 17.11.2015 

 
Die Gebührenordnung und der Gebührentarif der Mu-
sikschule der Gemeinde Kalletal vom 18. Juni 1998 – 

zuletzt geändert durch die 1. Änderung vom 29.11.2007 
wird aufgrund des Beschlusses des Rates vom 

29.10.2015 wie folgt geändert: 
 

§ 1 
 

Der Gebührentarif zur Gebührenordnung für die Mu-
sikschule der Gemeinde Kalletal wird wie folgt neu ge-

fasst: 
 
 Pro Schüler bei fol-

genden Unterrichts-
einheiten 

jähr-
lich 
€ 

viertel-
jähr-
lich 
€ 

mo-
nat-
lich 
€ 

1. Musikalische Früher-
ziehung und musikali-
sche Grundausbildung 
75 Minuten 

 
 
276,00 

 
 
69,00 

 
 
23,00 

2. Instrumental- und Vo-
kalunterricht 
a) 45 Min. Einzelunter-
richt 
b) 30 Min. Einzelunter-
richt 
c) 45 Min. Gruppe mit 2 
Schülern 
d) 30 Min. Gruppe mit 
2 Schülern 
e) 45 Min. Gruppe mit 3 
Schülern 
f) 60 Min. Gruppe mit 4 
Schülern und mehr 

 
720,00 
552,00 
468,00 
360,00 
360,00 
360,00 

 
180,00 
138,00 
117,00 
90,00 
90,00 
90,00 

 
60,00 
46,00 
39,00 
30,00 
30,00 
30,00 

3. Ergänzungsunterricht 
45 Minuten 
für Instrumental- und 
Vokalschüler der Mu-
sikschule 
für sonstige Teilneh-
mer 

 
120,00 
180,00 

 
30,00 
45,00 

 
10,00 
15,00 

4. Orchester, Chor, 
Spielkreise, Kammer-
musik 
 

gebührenfrei 

 
 

 
5. Workshop / Projekte 

 
wird im Einzelfall festge-
setzt 

6. Für Mietinstrumente 
a) mit einem Anschaf-
fungswert unter 250,00 
€ 
b) mit einem Anschaf-
fungswert von 250,00-
500,00 € 
c) mit einem Anschaf-
fungswert über 500,00 
€ 
d) ab dem 2. Ausleih-
jahr wird ein jährlicher 
Aufschlag von 50% der 
Ausgangsgebühr er-
hoben 

 
48,00  
72,00  
108,00  

 
12,00  
18,00  
27,00  

 
4,00 
6,00 
9,00 

7. Erwachsene entrichten auf die o.g. Tarife jeweils 
einen Aufschlag von 20% 
 

8.  Mit Ausnahme der musikalischen Früherziehung, 
der musikalischen Grundausbildung und des Er-
gänzungsunterrichtes beträgt die Mindestgebühr 
15,00 € pro Monat 

 
§ 2 

 
Die Änderung tritt am 01.01.2016 in Kraft. 

 
Bekanntmachungsanordnung 

 
Die vorstehende 2. Änderung der Gebührenordnung und 
des Gebührentarifes der Musikschule der Gemeinde Kalle-
tal vom 17.11.2015 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. 
Gemäß § 7 Abs. 6 Satz 2 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14. Juli 1994 
(GV. NW. S. 666) in der zurzeit geltenden Fassung wird 
darauf hingewiesen, dass gemäß § 7 Abs. 6 Satz 1 GO 
NRW eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen beim Zustandekommen dieser Satzung nach 
Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr gel-
tend gemacht werden kann, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden,  

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt. 

 
Die vorstehende öffentliche Bekanntmachung wird zusätz-
lich zur Veröffentlichung im Kreisblatt – Amtsblatt des Krei-

ses Lippe und seiner Städte und Gemeinden auf der Inter-
netseite der Gemeinde Kalletal unter www.kalletal.de 

Rubrik Bekanntmachungen zugänglich gemacht. 
Kalletal, den 17.11.2015 
Gemeinde Kalletal  
Der Bürgermeister 
 
 
Mario Hecker 

Kr.Bl.Lippe 10.12.2015 
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Alte Hansestadt Lemgo 
 
563 Satzung der Alten Hansestadt Lemgo über die 

Erhebung von Abwassergebühren in der Stadt 
Lemgo vom 20.10.2015 

 
Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der zur Zeit gülti-
gen Fassung, der §§ 1, 2, 4, 6 bis 8 und 10 des Kommu-
nalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(KAG NRW) ebenfalls in der zur Zeit gültigen Fassung und 
des § 65 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (LWG NRW) in der zur Zeit gültigen Fassung in 
Verbindung mit der Entwässerungssatzung der Stadt Lem-
go vom 14.07.1997 in der aktuell gültigen Fassung hat der 
Rat der Alten Hansestadt Lemgo in seiner Sitzung am 
19.10.2015 die folgende Satzung beschlossen: 
 
§ 1 
Finanzierung der öffentlichen Abwasseranlage 
 
(1) Zur Finanzierung der öffentlichen Abwasseranlage 
erhebt die Stadt Lemgo Abwassergebühren nach Maßgabe 
der nachfolgenden Bestimmungen. 
 
(2) Entsprechend § 1 Abs. 2 der Entwässerungssat-
zung der Alten Hansestadt Lemgo vom 14.07.1997, zuletzt 
geändert durch Satzung vom 04.10.2001, stellt die Stadt 
Lemgo zum Zweck der Abwasserbeseitigung in ihrem Ge-
biet und zum Zweck der Verwertung oder Beseitigung der 
bei der gemeindlichen Abwasserbeseitigung anfallenden 
Klärschlämme die erforderlichen Anlagen als öffentliche 
Einrichtung zur Verfügung (öffentliche Abwasseranlage). 
Hierzu gehören der gesamte Bestand an personellen und 
sachlichen Mitteln, die für eine ordnungsgemäße Abwas-
serbeseitigung erforderlich sind (z.B. das Kanalnetz, Klär-
anlagen, Regenwasser-Versickerungsanlagen, das für die 
Abwasserbeseitigung eingesetzte Personal). 
 
(3) Die öffentliche Abwasseranlage bildet eine rechtli-
che und wirtschaftliche Einheit, die auch bei der Bemes-
sung der Abwassergebühren zugrunde gelegt wird. 
 
§ 2 
Abwassergebühren 
 
(1) Für die Inanspruchnahme der öffentlichen Abwas-
seranlage erhebt die Stadt Lemgo nach §§ 4 Abs. 2, 6 KAG 
NRW Abwassergebühren (Benutzungsgebühren) zur De-
ckung der Kosten i.S.d. § 6 Abs. 2 KAG NRW. 
 
(2) In die Abwassergebühr wird nach § 65 LWG NRW 
eingerechnet: 
- die Abwasserabgabe für eigene Einleitungen der 
Stadt Lemgo (§ 65 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LWG NRW) 
- die Abwasserabgabe für die Einleitung von Nie-
derschlagswasser (§ 65 Abs.1 Satz 1 
 Nr. 2 i.V.m. § 64 Abs. 1 Satz 2 LWG NRW). 
 
(3) Die Abwassergebühr ruht als öffentliche Last auf 
dem Grundstück (§ 6 Abs. 5 KAG NRW). 
 
 
 
 
 
 

 
§ 3 
Gebührenmaßstäbe  
 
(1) Die Stadt Lemgo erhebt getrennte Abwasserge-
bühren für die Beseitigung von Schmutz- und Nieder-
schlagswasser  (Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einlei-
ten, Versickern, Verregnen und Verrieseln sowie das Ent-
wässern von Klärschlamm im Zusammenhang mit der Be-
seitigung des Abwassers).  
 
(2) Die Schmutzwassergebühr wird als Grundgebühr 
und als Zusatzgebühr erhoben. Die Zusatzgebühr bemisst 
sich nach dem Frischwassermaßstab (§ 4). 
 
(3) Die Niederschlagswassergebühr bemisst sich auf 
der Grundlage der Quadratmeter der überbauten und/oder 
befestigten Fläche auf den angeschlossenen Grundstü-
cken, von denen Niederschlagswasser abflusswirksam in 
die öffentliche Abwasseranlage gelangen kann (§ 5).  
 
§ 4 
Schmutzwassergebühren 
 
(1) Die Gebühr für Schmutzwasser wird nach der 
Menge des häuslichen und gewerblichen Schmutzwassers 
berechnet, das der Abwasseranlage von den angeschlos-
senen Grundstücken zugeführt wird. Berechnungseinheit 
ist der Kubikmeter (m³) Schmutzwasser.  
 
(2) Als Schmutzwassermenge gilt die aus der öffentli-
chen Wasserversorgungsanlage bezogene Frischwasser-
menge (§ 4 Abs. 3) und die aus privaten Wasserversor-
gungsanlagen (z.B. privaten Brunnen, Regenwassernut-
zungsanlagen) gewonnene Wassermenge (§ 4 Abs. 4), ab-
züglich der auf dem Grundstück nachweisbar verbrauchten 
und zurückgehaltenen Wassermengen, die nicht in die öf-
fentliche Abwasseranlage eingeleitet werden (§ 4 Abs. 5). 
 
(3) Die dem Grundstück zugeführten Wassermengen 
werden durch Wasserzähler ermittelt. Bei dem aus der öf-
fentlichen Wasserversorgungsanlage bezogenen Wasser 
gilt die mit dem Wasserzähler gemessene Wassermenge 
als Verbrauchsmenge. Hat ein Wasserzähler nicht ord-
nungsgemäß funktioniert, so wird die Wassermenge von 
der Stadt Lemgo unter Zugrundelegung des Verbrauchs 
des Vorjahres geschätzt. 
 
(4) Bei der Wassermenge aus privaten Wasserver-
sorgungsanlagen (z.B. privaten Brunnen, Regenwas-
sernutzungsanlagen) hat der Gebührenpflichtige den Men-
gennachweis durch einen auf seine Kosten eingebauten 
und ordnungsgemäß funktionierenden Wasserzähler zu 
führen. Den Nachweis über den ordnungsgemäß funktio-
nierenden Wasserzähler obliegt dem Gebührenpflichtigen. 
Ist dem Gebührenpflichtigen der Einbau eines solchen 
Wasserzählers nicht zumutbar, so ist die Stadt Lemgo be-
rechtigt, die aus diesen Anlagen zugeführten Wassermen-
gen zu schätzen (z.B. auf der Grundlage der durch die 
wasserrechtliche Erlaubnis festgelegten Entnahmemengen 
oder auf der Grundlage der Pumpleistung sowie Betriebs-
stunden der Wasserpumpe oder unter Berücksichtigung 
der statistischen Verbräuche im Gemeindegebiet). Eine 
Schätzung erfolgt auch, wenn der Wasserzähler nicht ord-
nungsgemäß funktioniert.  
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(5) Kann die tatsächlich verbrauchte Wassermenge 
nicht durch Messeinrichtungen nachgewiesen werden, so 
ist die Stadt Lemgo berechtigt, diese aufgrund eigener Er-
mittlung als „Pauschalmenge“ festzusetzen und die Gebüh-
ren zu berechnen. Bei Wohnhäusern ist je Bewohner ein 
durchschnittlicher Wasserverbrauch von 3,5 m3 für jeden 
angefangenen Monat zugrunde zu legen. Maßgeblich ist 
die Zahl der Bewohner des Grundstücks, die am 20. Sep-
tember des dem Erhebungszeitraum vorhergehenden Jah-
res dort mit 1. Wohnsitz gemeldet waren. 
 
(6) Der Gebührenpflichtige hat Veränderungen oder 
Ereignisse, die auf den Grund oder die Höhe seiner Leis-
tungspflicht von Einfluss sein können, innerhalb eines Mo-
nats nach Eintritt der Stadt Lemgo anzuzeigen. Der Gebüh-
renpflichtige kann die Vorteile einer Änderung der Leis-
tungspflicht zu seinen Gunsten nicht für einen Zeitraum vor 
seiner Anzeige in Anspruch nehmen. 
 
(7) Bei der Ermittlung der Schmutzwassermenge werden 
die auf dem Grundstück anderweitig verbrauchten oder zu-
rückgehaltenen Wassermengen (sog. Wasserschwund-
mengen) abgezogen, die nachweisbar nicht dem öffentli-
chen Kanal zugeführt werden. Der Nachweis der Wasser-
schwundmengen obliegt den Gebührenpflichtigen. Der Ge-
bührenpflichtige ist grundsätzlich verpflichtet, den Nach-
weis durch eine auf seine Kosten eingebaute, ordnungs-
gemäß funktionierende und geeignete Messeinrichtung zu 
führen: 
Nr. 1: Abwasser-Messeinrichtung 
Geeignete Abwasser-Messeinrichtungen sind technische 
Geräte, die in regelmäßigen Abständen kalibriert werden 
müssen. Die Kalibrierung ist nach den Hersteller-Angaben 
durchzuführen und der Gemeinde nachzuweisen, um die 
ordnungsgemäße Funktion der Abwasser-Messeinrichtung 
zu dokumentieren. Wird dieser Nachweis nicht geführt, fin-
det eine Berücksichtigung der Abzugsmengen nicht statt.  
 
Nr. 2: Wasserzähler 
Ist die Verwendung einer Abwasser-Messeinrichtung im 
Einzelfall technisch nicht möglich oder dem Gebühren-
pflichtigen nicht zumutbar, so hat er den Nachweis durch 
einen auf seine Kosten eingebauten, ordnungsgemäß funk-
tionierenden und geeichten Wasserzähler zu führen. Der 
Wasserzähler muss alle 6 Jahre gemäß den §§ 12 bis 14 
i.V.m. dem Anhang B Nr. 6.1 der Bundes-Eichordnung 
durch einen neuen, geeichten Wasserzähler ersetzt wer-
den. Der Nachweis über die ordnungsgemäße Funktion 
sowie Eichung des Wasserzählers obliegt dem Gebühren-
pflichtigen. Wird dieser Nachweis nicht geführt, findet eine 
Berücksichtigung der Abzugsmengen nicht statt. 
Nr. 3: Nachweis durch nachprüfbare Unterlagen 
Ist im Einzelfall auch der Einbau eines Wasserzählers zur 
Messung der Wasserschwundmengen technisch nicht 
möglich oder dem Gebührenpflichtigen nicht zumutbar, so 
hat der Gebührenpflichtige den Nachweis durch nachprüf-
bare Unterlagen zu führen. Aus diesen Unterlagen muss 
sich insbesondere ergeben, aus welchen nachvollziehba-
ren Gründen Wassermengen der gemeindlichen Abwas-
sereinrichtung nicht zugeleitet werden und wie groß diese 
Wassermengen sind. Die nachprüfbaren Unterlagen müs-
sen geeignet sein, der Gemeinde eine zuverlässige Schät-
zung der auf dem Grundstück zurückgehaltenen Wasser-
mengen zu ermöglichen. Sind die nachprüfbaren Unterla-
gen unschlüssig und/oder nicht nachvollziehbar, werden 
die geltend gemachten Wasserschwundmengen nicht an-
erkannt. Soweit der Gebührenpflichtige durch ein spezielles 
Gutachten bezogen auf seine Wasserschwundmengen  

 
den Nachweis erbringen will, hat er die gutachterlichen Er-
mittlungen vom Inhalt, von der Vorgehensweise und vom 
zeitlichen Ablauf vorher mit der Gemeinde abzustimmen. 
Die Kosten für das Gutachten trägt der Gebührenpflichtige. 
Wasserschwundmengen sind bezogen auf das Kalender-
jahr durch einen schriftlichen Antrag bis zum 31.03. des 
nachfolgenden Jahres durch den Gebührenpflichtigen bei 
der Gemeinde geltend zu machen. Nach Ablauf dieses Da-
tums findet eine Berücksichtigung der Wasserschwund-
mengen nicht mehr statt (Ausschlussfrist). Fällt der 31.03. 
des nachfolgenden Jahres auf einen Samstag oder Sonn-
tag endet die Ausschlussfrist am darauf folgenden Montag. 
 
(8) Die Gebühr beträgt je m³ Schmutzwasser 4,16 EUR. 
 
§ 4a 
Grundgebühr für das Schmutzwasser 
 
Die Grundgebühr für Schmutzwasser wird nach der Größe 
des eingesetzten Frischwasserzählers berechnet. 
 
(2) Bei der Wassermenge aus privaten Wasserver-
sorgungsanlagen (z.B. privaten Brunnen, Regenwas-
sernutzungsanlagen) hat der Gebührenpflichtige die Größe 
des auf seine Kosten eingebauten und ordnungsgemäß 
funktionierenden Wasserzählers zu melden. Den Nachweis 
über den ordnungsgemäß funktionierenden Wasserzähler 
obliegt dem Gebührenpflichtigen. Ist dem Gebührenpflichti-
gen der Einbau eines solchen Wasserzählers nicht zumut-
bar, so ist die Stadt Lemgo berechtigt, die aus diesen An-
lagen zugeführten Wassermengen zu schätzen (z.B. auf 
der Grundlage der durch die wasserrechtliche Erlaubnis 
festgelegten Entnahmemengen oder auf der Grundlage der 
Pumpleistung sowie Betriebsstunden der Wasserpumpe 
oder unter Berücksichtigung der statistischen Verbräuche 
im Gemeindegebiet) und daraus die Größe des fiktiven 
Wasserzähler zu schätzen.  
 
(3) Macht der Gebührenpflichtige Wasserschwund-
mengen gem. § 4 Abs. 7 geltend, so wird die Grundgebühr 
nach dem fiktiven Wasserzähler berechnet, der für die dem 
Kanal zugeführten Wassermengen notwendig wäre. 
 
(4) Die Gebühr beträgt pro Jahr: 
 
Art des Wasserzählers pro Haushalt pro Jahr 

    

Gesamt   

QN 2,5 =5m³/h 44,00 €  

QN 6,0 =10m³/h 59,76 €  

Qn 10,0 =20m³/h 131,12 € 

>Qn10= >20m³/h 523,28 € 
 
§ 5 
Niederschlagswassergebühr 
 
(1) Grundlage der Gebührenberechnung für das Nie-
derschlagswasser ist die Quadratmeterzahl der überdach-
ten und/oder befestigten Grundstücksfläche, von denen 
Niederschlagswasser leitungsgebunden oder nicht lei-
tungsgebunden abflusswirksam in die öffentliche Abwas-
seranlage gelangen kann. Eine nicht leitungsgebundene 
Zuleitung liegt insbesondere vor, wenn von überdachten 
und/oder befestigten Flächen oberirdisch aufgrund des Ge-
fälles Niederschlagswasser in die öffentliche Abwasseran-
lage gelangen kann. Je angefangene 10 m² überdachte  
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und/oder befestigte abflusswirksame Fläche ist eine Be-
rechnungseinheit. 
 
(2) Die überdachten und/oder befestigten Flächen 
werden im Wege der  Befragung der Eigentümer der ange-
schlossenen Grundstücke ermittelt. Der Grundstückseigen-
tümer ist verpflichtet, der Stadt Lemgo auf Anforderung die 
Quadratmeterzahl der überdachten und/oder befestigten 
Flächen sowie die an die öffentliche Abwasseranlage an-
geschlossenen abflusswirksamen Flächen auf seinem 
Grundstück mitzuteilen (Mitwirkungspflicht). Insbesondere 
ist er verpflichtet, zu einem von der Stadt Lemgo vorgeleg-
ten Lageplan über die überdachten und/oder versiegelten 
sowie abflusswirksamen Flächen auf seinem Grundstück 
Stellung zu nehmen und mitzuteilen, ob diese Flächen 
durch die Stadt Lemgo zutreffend ermittelt wurden. Auf An-
forderung der Stadt Lemgo hat der Grundstückseigentümer 
einen Lageplan oder andere geeignete Unterlagen vorzu-
legen, aus denen sämtliche überdachten und/oder befestig-
ten Flächen entnommen werden können. Soweit erforder-
lich, kann die Stadt Lemgo die Vorlage weiterer Unterlagen 
fordern. Kommt der Grundstückseigentümer seiner Mitwir-
kungspflicht nicht nach oder liegen für ein Grundstück kei-
ne geeigneten Angaben/Unterlagen des Grundstückseigen-
tümers vor, wird die überdachte und/oder befestigte sowie 
abflusswirksame Fläche von der Stadt Lemgo geschätzt.  
 
(3) Wird die Größe der überdachten und/oder befes-
tigten Fläche verändert, so hat der Grundstückseigentümer 
dies der Stadt Lemgo innerhalb eines Monates nach Ab-
schluss der Veränderung anzuzeigen. Für die Änderungs-
anzeige gilt § 5 Abs. 2 entsprechend. Die veränderte Grö-
ße der überdachten und/oder versiegelten Fläche wird mit 
dem 1. Tag des Monats berücksichtigt, nach dem die Än-
derungsanzeige durch den Gebührenpflichtigen der Stadt 
Lemgo zugegangen ist.  
 
(4) Wird eine Anlage zur Versickerung von Nieder-
schlagswasser betrieben und ist bei der Anlage aufgrund 
der topographischen und/oder geologischen Verhältnisse 
weiterhin ein zusätzlicher Notüberlauf oder eine Sicker-
drainage (Mulden-Rigolen-System) mit Anschluss an die 
öffentliche Abwasseranlage erforderlich, so werden die an 
die Versickerungsanlage angeschlossenen überdachten 
und befestigten Flächen bei der Ermittlung der berücksich-
tigungsfähigen Fläche nach § 5 Abs. 1 zu 20 % berücksich-
tigt. Voraussetzung ist, dass die Versickerungsanlage nach 
dem Arbeitsblatt A 138 der Deutschen Vereinigung für 
Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (in der jeweils 
gültigen Fassung) bemessen ist und der Bemessung ein 
Bemessungsregen zugrunde liegt, der in 5 Jahren einmal 
erreicht oder überschritten wird (Überschreitungshäufigkeit 
n = 0,2 in 1/a). 
 
(5) Bei Dachbegrünungen wird bei der Ermittlung der 
berücksichtigungsfähigen Flächen nach § 5 Abs. 1 die be-
grünte Fläche zu 50 % berücksichtigt. Gemäß der Richtlinie 
für die Planung, Ausführung und Pflege von Dachbegrü-
nungen (FLL 1995) muss die Dachbegrünung eine ökolo-
gisch wirksame Wasserrückhaltung von mindestens 50 % 
aufweisen. 
 
(6) Wird eine Anlage zur Nutzung des Nieder-
schlagswassers betrieben, so werden die an die Regen-
wassernutzungsanlage angeschlossenen überdachten Flä-
chen bei der Ermittlung der berücksichtigungsfähigen Flä-
che nach § 5 Abs. 1 nicht berücksichtigt. Besteht ein offen-
kundiges Missverhältnis zwischen der an die  

 
Regenwassernutzungsanlage angeschlossenen und befes-
tigten Flächen, der Zisternengröße und der Nutzung des 
Regenwassers, so ist im Einzelfall eine Abweichung von 
Satz 1 möglich. 
 
(7) Die Gebühr für die überdachten und/oder befestig-
ten Grundstücksflächen, von denen Niederschlagswasser 
leitungsgebunden oder nicht leitungsgebunden in die öf-
fentliche Abwasseranlage gelangen kann, beträgt je Be-
rechnungseinheit (10 m²) jährlich 8,35 EUR. 
 
§ 6 
Beginn und Ende der Gebührenpflicht 
 
(1) Die Gebührenpflicht beginnt mit dem 1. des Mo-
nats, der auf den Zeitpunkt der betriebsfertigen Herstellung 
des Anschlusses folgt. 
 
(2) Für Anschlüsse, die beim Inkrafttreten dieser Sat-
zung bereits bestehen, beginnt die Gebührenpflicht nach 
dieser Satzung mit deren Inkrafttreten. 
 
(3) Die Gebührenpflicht endet mit dem Wegfall des 
Anschlusses an die öffentliche Abwasseranlage. Endet die 
Gebührenpflicht im Laufe eines Monats, so wird die Benut-
zungsgebühr bis zum Ablauf des Monats erhoben, in dem 
die Veränderung erfolgt. 
 
§ 7 
Gebührenpflichtige 
 
(1)  Gebührenpflichtige sind: 
a) der Grundstückseigentümer bzw. wenn ein Erb-
baurecht bestellt ist, der Erbbauberechtigte, 
b) der Nießbraucher oder derjenige, der ansonsten 
zur Nutzung des Grundstücks dinglich berechtigt ist, 
c) der Straßenbaulastträger für die Straßenoberflä-
chenentwässerung, 
d) der Mieter oder Pächter, sofern dieser den Ver-
sorgungsvertrag über den Frischwasserbezug mit der 
Stadtwerke Lemgo GmbH abgeschlossen hat. 
Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner. 
 
(2)  Im Falle eines Eigentumswechsels ist der neue Grund-
stückseigentümer vom Beginn des Monats an gebühren-
pflichtig, der dem Monat der Rechtsänderung im Grund-
buch folgt. Für sonstige Gebührenpflichtige gilt dies ent-
sprechend. Eigentums- bzw. Nutzungswechsel hat der bis-
herige Gebührenpflichtige der Stadt Lemgo innerhalb eines 
Monats nach der Rechtsänderung schriftlich mitzuteilen.  
 
§ 8 
Heranziehung und Fälligkeit der Gebühr 
 
(1) Die Schmutzwassergebühr nach § 4 Abs. 3 und 4 
entsteht mit Ablauf des jeweiligen Kalenderjahres. Die 
Endabrechnung und endgültige Festsetzung erfolgt im da-
rauf folgenden Kalenderjahr durch Bescheid. 
 
(2) Die Schmutzwassergebühr nach § 4 Abs. 5 und 
die Niederschlagswassergebühr entstehen zu Beginn des 
jeweiligen Kalenderjahres. Die Stadt Lemgo erhebt am 
15.2., 15.5., 15.8. und 15.11. jeden Kalenderjahres Ab-
schlagszahlungen in Höhe von ¼ des Betrages der mit 
dem Bescheid festgesetzten Gebühr.  
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(3) Die Benutzungsgebühr wird einen Monat nach 
Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. Die Gebüh-
ren können zusammen mit anderen Abgaben erhoben 
werden. Erfolgt die Erhebung mit der Grundsteuer, so gilt 
deren Fälligkeit (§ 28 Grundsteuergesetz). 
 
(4) Die Alte Hansestadt Lemgo ist berechtigt, sich bei 
der Anforderung von Gebühren und Vorauszahlungen der 
Hilfe der Stadtwerke Lemgo GmbH als Verwaltungshelfer 
zu bedienen. Die Feststellung der Schmutzwassermengen 
sowie das Ablesen der Zähler der Zählereinrichtungen er-
folgt einmal jährlich, und zwar zum Jahresbeginn für das 
abgelaufene Kalenderjahr.  
 
§ 9 
Vorausleistungen 
 
(1) Die Stadt Lemgo erhebt jeweils zum 15. eines 
Monats nach § 6 Abs. 4 KAG NRW Vorausleistungen in elf 
monatlichen Vorauszahlungsbeträgen auf die Grund- und 
Zusatzjahresschmutzwassergebühr in Höhe des Betrages, 
der sich aus der Grundgebühr und der Schmutzwasser-
menge des Vorjahres und dem Gebührensatz für das je-
weilige Kalenderjahr ergibt. Ist eine solche Berechnung 
nicht möglich, bemessen sich die Vorauszahlungen nach 
dem durchschnittlichen Wassergebrauch vergleichbarer 
Haushalte oder Betriebe. 
 
(2) Sofern die Stadt Lemgo die Festsetzung der 
Schmutzwassergebühren zusammen mit der Grundsteuer 
vornimmt, erhebt sie am 15.02, 15.05., 15.08. und 15.11. 
jeden Kalenderjahres Vorausleistungen auf die Grund- und 
Zusatzjahres-Schmutzwassergebühr in Höhe von ¼ des 
Betrages, der sich aus der Abrechnung des Vorjahres 
ergibt. Ist eine solche Berechnung nicht möglich, bemes-
sen sich die Vorauszahlungen nach dem durchschnittlichen 
Wassergebrauch vergleichbarer Haushalte oder Betriebe. 
 
(3) Ergibt sich bei der Abrechnung, dass zu hohe Vo-
rausleistungen bemessen wurden, so wird der überstei-
gende Betrag erstattet bzw. verrechnet. Wurden Voraus-
leistungen zu gering bemessen, wird der fehlende Betrag 
bei der Abrechnung nacherhoben. Nach der Beendigung 
des Benutzungsverhältnisses werden zuviel gezahlte Vo-
rausleistungen erstattet. Die auf einen zurückliegenden Er-
hebungszeitraum bezeichneten Abrechnungsbeträge sowie 
die sich aus der Abrechnung der Vorausleistungen erge-
benden Nachzahlungsbeträge sind innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe des Bescheides fällig. 
 
§ 10 
Sonderleistung 
 
(1) Für besondere Leistungen, die nicht durch Gebühren-
maßstab bzw. Gebührensatz nach § 2 erfasst werden, er-
hebt die Stadt Lemgo öffentlich-rechtliche Leistungsentgel-
te unter Zugrundelegung des entstandenen Aufwandes. 
Dieser kann nach dem in jedem Einzelfall entstandenen 
Aufwand (z.B. tatsächlicher Zeitaufwand) oder unter Zu-
grundelegung einer Pauschalregelung nach Durch-
schnittssätzen ermittelt werden.  
 
(2) Eine Sonderleistung stellt die Ableitung von Grund-, 
Quell- und Drainagewasser zur Grundwasserabsenkung 
und zum Zwecke der Trockenhaltung bestehender Gebäu-
de dar. Nach § 7 (2) Ziffer 11 dürfen Grund-, Quell- und 
Drainagewasser nicht in die öffentliche Abwasseranlage 
eingeleitet werden. Auf Antrag kann eine befristete und  

 
jederzeit widerrufliche Befreiung hierfür erteilt werden, 
wenn sich andernfalls eine nicht beabsichtigte Härte für 
den Verpflichteten ergebe und Gründe des öffentlichen 
Wohls nicht entgegenstehen. Eine Verpflichtung für die Alte 
Hansestadt Lemgo zur Befreiung vom Einleitungsverbot für 
Grund-, Quell- und Drainagewasser in die öffentliche Ab-
wasseranlage besteht nicht. Eine Einleitung in die 
Schmutzwasserkanalisation eines Trennsystems ist grund-
sätzlich nicht zulässig. 
 
Bei einer Einleitung in die Misch- und Regenwasserkanali-
sation erhebt die Stadt Lemgo zur Deckung des damit ver-
bundenen Aufwandes je m³ eingeleiteten Grund-, Quell- 
und Drainagewassers ein Entgelt von  
 
0,95 EUR. 
 
Die auf dem Grundstück abgeleitete Grund-, Quell- und 
Drainagewassermenge ist nachzuweisen. Die Stadt kann 
dazu den Einbau von Meßeinrichtungen auf Kosten des/der 
Gebührenpflichtigen verlangen. Ersatzweise kann über ein 
Bodengutachten/Hydro-Geologisches Gutachten die zu er-
wartende Anfallsmenge nachgewiesen werden.  
 
Sofern die von dem Grundstück abgeleitete Grund-, Quell- 
und Drainagewassermenge nicht nachgewiesen werden 
kann oder der mit dem Nachweis verbundene technische 
und finanzielle Aufwand unverhältnismäßig ist, erhebt die 
Stadt Lemgo folgende pauschale jährliche Entgelte für das 
Trockenhalten/Trockenlegen von Gebäudegrundflächen 
 
 bis 100 m²    80,00 EUR 
 von 101 bis 150 m² 120,00 EUR 
 von 151 bis 200 m² 160,00 EUR 
 von 201 bis 300 m² 240,00 EUR 
 von 301 bis 500 m² 400,00 EUR 
 
Für die pauschale Entgelterhebung maßgeblich sind dabei 
die Gebäudegrundflächen, die in Grund- und Schichten-
wasser führende Bodenschichten einbinden. 
 
(3) Die nach Abs. 1 und 2 zu zahlenden Entgelte für Son-
derleistungen der Stadt Lemgo sind innerhalb eines Mo-
nats nach Bekanntgabe des Leistungsbescheides fällig.  
 
§ 11 
Begriff des Grundstücks 
 
Grundstück im Sinne dieser Satzung ist - unabhängig von 
der Eintragung im Liegenschaftskataster und im Grund-
buch - jeder Grundbesitz, der eine selbständige wirtschaft-
liche Einheit bildet. Befinden sich auf einem Grundstück 
mehrere bauliche Anlagen, so können für jede dieser Anla-
gen die für Grundstücke maßgeblichen Vorschriften dieser 
Satzung angewandt werden.  
 
§ 12 
Auskunftspflichten 
 
(1) Die Gebührenpflichtigen haben alle für die Be-
rechnung der Gebühren erforderlichen Auskünfte zu ertei-
len sowie Daten und Unterlagen zu überlassen. Sie haben 
zu dulden, dass Beauftragte der Stadt Lemgo das Grund-
stück betreten, um die Bemessungsgrundlagen festzustel-
len oder zu überprüfen. 
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(2) Werden die Angaben verweigert oder sind sie aus 
sonstigen Gründen nicht zu erlangen, so kann die Stadt 
Lemgo die für die Berechnung maßgebenden Merkmale 
unter Berücksichtigung aller sachlichen Umstände schät-
zen oder durch einen anerkannten Sachverständigen auf 
Kosten des Beitrags- und Gebührenpflichtigen schätzen 
lassen. 
 
§ 13 
Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2016 in Kraft. Gleichzeitig tritt 
die Gebühren- und Abwasserabgabensatzung vom 
01.01.2009 in der Form der 3. Änderungssatzung vom 
16.12.2014 außer Kraft. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die Satzung der Alten Hansestadt Lemgo über die Erhe-
bung von Abwassergebühren in der Stadt Lemgo vom 
20.10.2015 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, daß eine Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NW vom 
02.09.1994, S. 666) beim Zustandekommen dieser Sat-
zung (ortsrechtlichen Bestimmung) nach Ablauf eines Jah-
res seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend ge-
macht werden kann, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 

b) diese Satzung (ortsrechtliche Bestimmung) ist nicht 
ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluß (Ratsbe-
schluß) vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Alten Hansestadt Lemgo vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 
Lemgo, 20.10.20150 
 
 
(Dr. Austermann) 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 10.12.2015 
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Stadt Lügde 
 
564 Satzung über die Straßenreinigung und die Er-

hebung von Straßenreinigungsgebühren 
(Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) 
der Stadt Lügde vom 24. November 2015 

 
Aufgrund von § 7 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14.Juli.1994 (GV. NW S. 666/SGV.NW 2023), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25. Juni 2015 
(GV.NRW. S. 496), der §§ 3 und 4 des Gesetzes über die 
Reinigung öffentlicher Straßen (StrReinG NRW) vom 
18.Dez.1975 (GV NRW S. 706), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 9 des Gesetzes vom 02. Oktober 2014 (GV,NRW. S. 
622)  und der §§ 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 
21.Oktober.1969 (GV NW S. 712), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 08. September 2015 
(GV.NRW. S. 666) hat der Rat der Stadt Lügde in seiner 
Sitzung am   23. November 2015 folgende Satzung be-
schlossen: 
 

§ 1 
Inhalt der Reinigungspflicht 

 
(1) Die Stadt Lügde betreibt die Reinigung der dem öffentli-
chen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und Plätze (öf-
fentliche Straßen) innerhalb der geschlossenen Ortslagen, 
bei Bundesstraßen, Landesstraßen und Kreisstraßen je-
doch nur der Ortsdurchfahrten, als öffentliche Einrichtung, 
soweit die Reinigung nicht nach §§ 2 ff. dieser Satzung den 
Grundstückseigentümern übertragen wird. Ist das Grund-
stück mit einem Erbbaurecht belastet, so tritt an die Stelle 
des Eigentümers der Erbbauberechtigte. 
 
(2) Die Reinigung umfasst die Straßenreinigung sowie die 
Winterwartung der Gehwege und der Fahrbahnen. Die 
Straßenreinigung beinhaltet die Entfernung aller Verunrei-
nigungen von der Straße, die die Hygiene oder das Stadt-
bild nicht unerheblich beeinträchtigen oder eine Gefähr-
dung des Verkehrs darstellen können. Die Reinigungs-
pflicht der Gemeinde beinhaltet als Winterwartung insbe-
sondere das Schneeräumen sowie das Bestreuen an den 
gefährlichen Stellen der verkehrswichtigen Straßen bei 
Schnee- und Eisglätte. Art und Umfang der Reinigungs-
pflichten der Anlieger ergeben sich aus den §§ 2 – 4 dieser 
Satzung. 
 
(3) Als Gehwege im Sinne dieser Satzung gelten 
- alle selbstständigen Gehwege  
- die gemeinsamen Fuß- und Radwege (Zeichen 240 
StVO) 
- alle erkennbar abgesetzt für die Benutzung durch Fuß-
gänger vorgesehenen Straßenteile sowie 
- Gehbahnen in 1,50 m Breite ab begehbarem Straßenrand 
bei allen Straßen und Straßenteilen, deren Benutzung 
durch Fußgänger vorgesehen oder geboten ist, insbeson-
dere in verkehrsberuhigten Bereichen (Zeichen 325/326 
StVO) und Fußgängerbereichen (Zeichen 242/243 StVO). 
 
(4) Als Fahrbahn im Sinne dieser Satzung gilt die gesamte 
übrige Straßenoberfläche, also neben den dem Fahrver-
kehr dienenden Teilen der Straße insbesondere auch die 
Trennstreifen, befestigten Seitenstreifen, die Bankette, die 
Bushaltestellenbuchten sowie die Radwege.  
 

 
§ 2 

Übertragung der Reinigungspflicht auf die Grund-
stückseigentümer 

 
(1) Die Reinigung der im anliegenden Straßenverzeichnis 
besonders kenntlich gemachten Fahrbahnen und Gehwege 
wird in dem darin festgelegten Umfang und Zeitraum den 
Eigentümern der an sie angrenzenden und durch sie er-
schlossenen Grundstücke auferlegt. Das Straßenverzeich-
nis ist Bestandteil dieser Satzung. 
 
(2) Auf Antrag des Reinigungspflichtigen kann ein Dritter 
durch schriftliche Erklärung gegenüber der Gemeinde mit 
deren Zustimmung die Reinigungspflicht übernehmen, 
wenn eine ausreichende Haftpflichtversicherung nachge-
wiesen wird; die Zustimmung ist jederzeit widerruflich und 
nur solange wirksam, wie die Haftpflichtversicherung be-
steht.  
 
(3) Die nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Ver-
pflichtung des Verursachers, außergewöhnliche Verunrei-
nigungen oder Abfall unverzüglich zu beseitigen, befreit 
den Reinigungspflichtigen nicht von seiner Reinigungs-
pflicht. 
 

§ 3 
Umfang der übertragenen Straßenreinigungspflicht 

 
(1) Die Fahrbahnreinigungspflicht erstreckt sich jeweils bis 
zur Straßenmitte. Ist nur auf einer Straßenseite ein reini-
gungspflichtiger Anlieger vorhanden, erstreckt sich die Rei-
nigungspflicht auf die gesamte Straßenfläche. 
 
(2) Selbständige Gehwege sind entsprechend Abs. 1, die 
übrigen Gehwege in ihrer gesamten Breite zu reinigen. Die 
Gehwegreinigung umfasst unabhängig vom Verursacher 
auch die Beseitigung von Unkraut und sonstigen Verunrei-
nigungen. 
 
(3) Fahrbahnen und Gehwege sind innerhalb der letzten 
drei Tage des nach § 2 Abs. 1 festgelegten Reinigungszeit-
raums zu säubern. Belästigende Staubentwicklung ist zu 
vermeiden. Verunreinigungen sind nach Beendigung der 
Säuberung unverzüglich unter Berücksichtigung der Abfall-
beseitigungsbestimmungen zu entsorgen. Laub ist unver-
züglich zu beseitigen, wenn es eine Gefährdung des Ver-
kehrs darstellt. 
 

§ 4 
Umfang der übertragenen Winterwartungspflicht 

 
 (1) Die Gehwege sind in einer Breite von 1,50 m von 
Schnee freizuhalten. Auf Gehwegen ist bei Eis- und 
Schneeglätte zu streuen, wobei die Verwendung von Salz 
oder sonstigen auftauenden Stoffen grundsätzlich verboten 
ist; ihre Verwendung ist nur erlaubt 
a) in besonderen klimatischen Ausnahmefällen (z.B. Eisre-
gen), in denen durch Einsatz von abstumpfenden Mitteln 
keine hinreichende Streuwirkung zu erzielen ist, 
b) an gefährlichen Stellen an Gehwegen, wie z.B. Treppen, 
Rampen, Brückenauf- oder abgängen, starken Gefälle- 
bzw. Steigungsstrecken oder ähnlichen Gehwegabschnit-
ten. 
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(2) An Haltestellen für öffentliche Verkehrsmittel oder für 
Schulbusse müssen die Gehwege so von Schnee freige-
halten und bei Glätte bestreut werden, dass ein gefahrlo-
ses Ein- und Aussteigen sowie ein gefahrloser Zu- und Ab-
gang zu den Haltestelleneinrichtungen gewährleistet ist. 
 
(3) Ist die Winterwartung der Fahrbahn übertragen, so sind 
bei Eis- und Schneeglätte  
- gekennzeichnete Fußgängerüberwege  
- Querungshilfen über die Fahrbahn und 
- Übergänge für Fußgänger in Fortsetzung der Gehwege 
an Straßenkreuzungen oder -einmündungen  
jeweils bis zur Mitte der Fahrbahn zu bestreuen, wobei ab-
stumpfende Mittel vorrangig vor auftauenden Mitteln einzu-
setzen sind. § 3 Abs. 1 der Satzung gilt entsprechend.  
 
(4) In der Zeit von 7.00 bis 20.00 Uhr gefallener Schnee 
und entstandene Glätte sind unverzüglich nach Beendi-
gung des Schneefalls bzw. nach dem Entstehen der Glätte 
zu beseitigen. Nach 20.00 Uhr gefallener Schnee und ent-
standene Glätte sind werktags bis 7.00 Uhr, sonn- und fei-
ertags bis 9.00 Uhr des folgenden Tages zu beseitigen. 
Der Schnee ist auf dem an die Fahrbahn grenzenden Teil 
des Gehweges oder notfalls auf dem Fahrbahnrand so zu 
lagern, dass der Fußgänger- und Fahrverkehr hierdurch 
nicht mehr als unvermeidbar gefährdet oder behindert wird. 
Baumscheiben und begrünte Flächen dürfen nicht mit Salz 
oder sonstigen auftauenden Materialien bestreut, salzhalti-
ger oder sonstige auftauende Mittel enthaltender Schnee 
darf auf ihnen nicht gelagert werden. Die Einläufe in Ent-
wässerungsanlagen und die Hydranten sind von Eis und 
Schnee freizuhalten. Schnee und Eis von Grundstücken 
dürfen nicht auf die Straße geschafft werden. 
 

§ 5 
Benutzungsgebühren 

 
Die Stadt Lügde erhebt für die von ihr durchgeführte Reini-
gung der öffentlichen Straßen Benutzungsgebühren nach § 
6 Abs. 2 KAG NRW in Verbindung mit § 3 Abs. 1 StrReinG 
NRW. Den Kostenanteil, der auf das allgemeine öffentliche 
Interesse an der Reinigung sowie auf die Reinigung der 
Straßen oder Straßenteile entfällt, für die eine Gebühren-
pflicht nicht besteht, trägt die Gemeinde. 
 

§ 6 
Gebührenmaßstab und Gebührensatz 

(Frontmetermaßstab) 
 
(1) Maßstab für die Benutzungsgebühr sind die Seiten ei-
nes Grundstücks entlang der gereinigten Straße, durch die 
das Grundstück erschlossen ist (Frontlängen nach Berech-
nungsmetern), und die nach Straßenart, Umfang und Häu-
figkeit der Reinigung bestimmte Reinigungsklasse gemäß 
dem anliegenden Straßenverzeichnis. 
 
(2) Als Frontlängen sind die Seiten zu berücksichtigen, die 
mit der Straßengrenze gleich verlaufen (angrenzende Fron-
ten) und die ihr zugewandt sind (zugewandte Fronten). Zu-
gewandte Fronten sind die Seiten und Abschnitte der 
Grundstücksbegrenzungslinie, die in gleichem Abstand o-
der in einem Winkel von weniger als 45° zur Straßengrenze 
verlaufen. Grenzt eine Seite nur teilweise an die Straße 
oder ist sie ihr nur teilweise zugewandt, so werden die 
Frontlängen zugrunde gelegt, die sich bei gedachten Ver-
längerungen der Straße in gerader Linie ergeben würden. 
Keine zugewandten Seiten sind die hinter angrenzenden 
und zugewandten Fronten liegenden Seiten.  

 
(3) Danach zu berücksichtigende angrenzende und zuge-
wandte Fronten sind zu addieren.  
 
Wird ein Grundstück über eine unselbständige öffentliche 
Stichstraße oder einen unselbständigen öffentlichen Stich-
weg erschlossen, ist nur die an den Hauptzug angrenzende 
bzw. dem Hauptzug zugewandte Seite zugrunde zu legen. 
Selbständige Wegeparzellen oder Garagenhöfe, die nur 
den Zugang oder die Zufahrt zur gereinigten Straße vermit-
teln, werden nicht berücksichtigt. Wird ein Grundstück nur 
durch den Wendehammer einer Straße erschlossen, sind 
der Frontmeterberechnung die Grundstücksseiten zugrun-
de zu legen, die in gleichem Abstand oder in einem Winkel 
von weniger als 45° zu einer gedachten geradlinigen Ver-
längerung der Straße verlaufen. Bei der Feststellung der 
Grundstücksseiten werden Bruchteile eines Meters bis zu 
0, 50 m einschließlich abgerundet und über 0, 50 m aufge-
rundet.  
 
(4) Die Benutzungsgebühr je Frontmeter (Absätze 1 bis 3) 
beträgt jährlich: 
 
- in Reinigungsklasse S1: 1,66 Euro 
- in Reinigungsklasse S2: 1,39 Euro 
 
(5) Die Reinigungsklassen ergeben sich aus dem anlie-
genden Straßenverzeichnis. 
 

§ 7 
Gebührenpflichtige 

 
(1) Gebührenpflichtig ist der Eigentümer bzw. Erbbaube-
rechtigte des erschlossenen Grundstücks. Mehrere Gebüh-
renpflichtige sind Gesamtschuldner. 
 
(2) Im Fall eines Eigentumswechsels ist der neue Eigentü-
mer vom Beginn des auf den Wechsel folgenden Monats 
gebührenpflichtig. 
 
(3) Die Gebührenpflichtigen haben alle für die Errechnung 
der Gebühren erforderlichen Auskünfte zu erteilen und zu 
dulden, dass Beauftragte der Gemeinde das Grundstück 
betreten, um die Bemessungsgrundlagen festzusetzen o-
der zu überprüfen. 
 

§ 8 
Entstehung, Änderung und Fälligkeit der Gebühr 

 
(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit dem Ersten des Mo-
nats, der auf den Beginn der regelmäßigen Reinigung der 
Straße folgt. Sie erlischt mit dem Ende des Monats, mit 
dem die regelmäßige Reinigung eingestellt wird. 
 
(2) Ändern sich die Grundlagen für die Berechnung der 
Gebühr, so mindert oder erhöht sich die Benutzungsgebühr 
mit Beginn des auf die Änderung folgenden Monats. Bei 
einem Ausbleiben der turnusgemäßen Straßenreinigung 
auf der gesamten Straße bis zu  5 mal im Jahr bzw. bei ei-
nem Ausbleiben infolge von Witterung und Feiertagen be-
steht kein Anspruch auf Gebührenminderung. Das gleiche 
gilt  bei unerheblichen Reinigungsmängeln  insbesondere 
wegen parkender Fahrzeuge, Straßeneinbauten und Stra-
ßenbauarbeiten nur auf einem Teilstück der Straße. Bei 
einem erheblichen Ausbleiben und erheblichen Mängeln 
kann der Anspruch auf Gebührenerstattung nur bis zum 
Ablauf der Widerspruchsfrist gegen die folgende Jahres-
veranlagung schriftlich geltend gemacht werden. 
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(3) Die Benutzungsgebühr wird einen Monat nach Be-
kanntgabe des Gebührenbescheides fällig. Wenn die Ge-
bühr zusammen mit anderen Abgaben angefordert wird, 
kann ein späterer Fälligkeitszeitpunkt angegeben werden. 
 

§ 9 
Ordnungswidrigkeit 

 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
- seiner Reinigungspflicht nach §§ 2 – 4 dieser  Satzung 
nicht nachkommt oder 
- gegen ein Ge- oder Verbot der §§ 2 - 4 dieser Satzung 
verstößt. 
 
(2) Für das Verfahren gelten die Vorschriften des Gesetzes 
über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) in der jeweils gültigen 
Fassung. Zuständige Behörde im Sinne des § 36 Abs. 1 
Nr. 1 OWiG ist der Bürgermeister. 
 

§ 10 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.01.2016 in Kraft. Gleichzeitig tritt 
die Satzung über die Straßenreinigung in der Stadt Lügde 
und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren vom 20. 
November 2012 außer Kraft. 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung 
von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und 
Gebührensatzung) der Stadt Lügde vom 09.12.2008 wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. vom 
02.09.1994, S. 666), beim Zustandekommen dieser Sat-
zung (ortsrechtlichen Bestimmung) nach Ablauf eines Jah-
res seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend ge-
macht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein  
    vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht  
    durchgeführt, 
 
b) diese Satzung (ortsrechtliche Bestimmung) ist nicht  
    ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht  
     worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss  
    (Ratsbeschluss) vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der  
    Stadt Lügde vorher gerügt und dabei die verletzte 
    Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden,  
    die den Mangel ergibt. 
 
Lügde, den 24. November 2015 
 
 
Reker 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 10.12.2015 
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565 Gebührensatzung über die Abfallbeseitigung 

in der Stadt Lügde vom  24. November 2015 
 
Aufgrund der §§ 7, 8, 9 und 41 (1) f) der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666) zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25. Juni 2015  
(GV. NRW. 2015, S.496), der §§ 8 und 9 des Abfallgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LAbfG NRW) vom 
21. Juni 1988 (GV NRW S. 250), zuletzt geändert durch 
Artikel 11 des Gesetzes vom 21. März 2013 (GV. NRW. S. 
148), des Gesetzes zur Neuordnung des Kreislaufwirt-
schafts- und Abfallrechts vom 24.02.2012,  (BGBl. I 2012, 
S. 257 ff.), und der §§ 1, 2, 4 und 6 des Kommunalabga-
bengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG 
NRW) vom 21. Oktober 1969 (GV. NW. S. 712), in der 
Fassung vom 25. April 2005  (GV NRW S. 488), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 08. September 
2015 (GV. NRW. S.666) hat der Rat der Stadt Lügde in 
seiner Sitzung am  23. November 2015 folgende Gebüh-
rensatzung beschlossen: 
 

§ 1 
 

Benutzungsgebühren 
 
(1) Zur Deckung der Kosten der Abfallentsorgung werden 
nach § 6 KAG in Verbindung mit § 22 der Satzung über die 
Abfallentsorgung in der Stadt Lügde vom 06. November 
2012  von den Anschlussnehmern öffentlich-rechtliche Ge-
bühren erhoben. In die Gebühren wird auch die Abfallge-
bühr einbezogen, die die Stadt Lügde an den Kreis Lippe 
bzw. den Abfallwirtschaftsverband Lippe zu entrichten hat. 
 
(2) Die Abfallgebühr ruht als öffentliche Last auf dem 
Grundstück. 
 

§ 2 
 

Gebührenberechnung 
 
(1) Die Abfallentsorgungsgebühr besteht aus den Teilen: 
 
       a)    Grundpreis je Haushalt und/oder  Betrieb  
 
       und 
 
       b) Behältergebühren. 
 
Die Behältergebühren werden nach der Art, Anzahl und 
Größe der Abfallbehälter sowie nach der Häufigkeit der 
Entleerungen bemessen. 
 
(2) Ein Haushalt im Sinne dieser Satzung bilden alle Per-
sonen, die gemeinsam wohnen und wirtschaften. Wer al-
lein wirtschaftet, bildet einen eigenen Haushalt. Personen 
mit mehreren Wohnungen führen in jeder Wohnung einen 
eigenen Haushalt. Im Zweifelsfall ist dies durch den Ge-
bührenpflichtigen nachzuweisen. 
 
(3) Zu den Betrieben im Sinne dieser Satzung zählen ins-
besondere: 
 
• Gewerbe und Industriebetriebe 
• Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentli-

chen Rechts 
• Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des privaten 

Rechts 

 
• Kirchen- und Religionsgemeinschaften 
• Hotels, Pensionen, Restaurants, Gaststätten, Cafés, 

Imbissstuben, Altenheime 
• Einzelhandelsgeschäfte, Großhandelsbetriebe 
• Handwerksbetriebe 
• Berufe mit Geschäfts- und Praxisräumen. 
 
(4) Die Gebühren betragen jährlich: 
 
a) Grundpreis je Haushalt                                40,20 € 
b) Grundpreis je Betrieb     40,20 €  
       
und 
 
c) für die System-Abfallbehälter incl. Behältermiete 
 
   60 l grau  4-wöchentlich      46,80 € 
   80 l grau        4-wöchentlich                        62,40 € 
 120 l grau       4-wöchentlich                        93,72 € 
 240 l grau       4-wöchentlich                      187,44 € 
   80 l grau            4-wöchentlich 
                          (Windeltonne auf bes.  Anforderung zu  
                          besonderen Terminen)             62,40 € 
 
    
   60 l grün        14-tägige Abfuhr                31,56 € 
   80 l grün        14-tägige Abfuhr          42,12 € 
 120 l grün        14-tägige Abfuhr            63,24 € 
 
     
d) für die System-Abfallbehälter incl. Behältermiete (soge-
nannte Halbjahresbiotonne),  
 
   80 l grün        14-tägige Abfuhr                  24,36 € 
 120 l grün        14-tägige Abfuhr                36,54 € 
 
Die Halbjahresbiotonne wird auf Antrag seitens der Stadt 
Lügde zusätzlich speziell für die jährliche Vegetationsperi-
ode herausgegeben. Das Gefäß verbleibt allerdings ganz-
jährig beim Gebührenpflichtigen. 
 
e) für einen Abfallsack mit 70 l  
     Nutzinhalt                                                4,20 €/Stück 
 
(5)   Für Grundstücke, die mittels Großbehälter (1.100 l) 
entsorgt werden, ist eine Benutzungsgebühr in Höhe von 
66,09 € pro Abfuhr zu zahlen.  
 
(6) Für die Auslieferung von  Abfallbehältern auf dem an-
geschlossenen Grundstück, die auf Antrag des Gebühren-
pflichtigen erfolgt, wird eine Gebühr von 15,75 € erhoben. 
Diese Regelung gilt nicht bei einer mängelbedingten Um-
stellung. Außerdem ist sie nicht anzuwenden bei der erst-
maligen Auslieferung eines Abfallbehälters. 
 
Die Gebühr wird vom Gebührenpflichtigen per Einzelrech-
nung vor der Umstellung erhoben. 
 
(7) Grün- und Gehölzschnitt bis zu einer Anliefermenge von 
max. 2 m³ wird kostenfrei angenommen. Bei größeren 
Mengen pflanzlicher Abfälle (über 2 m³) ist die Annahme 
ausgeschlossen. Fallen größere Mengen zur Entsorgung 
an, sind diese per Eigenanlieferung oder durch Mulden-
transporteure zur Entsorgungsanlage bzw. den drittbeauf-
tragten Betreibern der Abfallsortieranlagen  zu befördern. 
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Die Anlieferung in Transportbehältern (Säcke, Tüten, Kis-
ten bis max. 100 l) per Handwagen oder Karre, mittels 
PKW oder PKW-Kombi sowie mit PKW-Anhänger oder mit 
Kleintransporter bis 2 m³ ist gebührenfrei. 
 

§ 3 
 

Beginn und Ende der Gebührenpflicht 
 
(1) Die Gebührenpflicht entsteht nach Ablauf des Monats, 
in dem das Grundstück an die Abfallbeseitigung ange-
schlossen wird. Sie endet mit Ablauf des Monats, in dem 
der Anschluss entfällt, auch wenn die Abfallbeseitigung 
während dieses Zeitraums nicht voll in Anspruch genom-
men wird. Wird das Grundstück bis zur ersten regelmäßi-
gen Entleerung im Monat angeschlossen, so beginnt die 
Gebührenpflicht mit dem Anmeldemonat. 
 
(2) Vermindert oder erhöht sich die Zahl der Haushalte, Be-
triebe oder der Abfallbehälter pro Grundstück oder ändert 
sich deren Größe während des Haushaltsjahres, so ver-
mindert oder erhöht sich die Gebührenpflicht entsprechend 
den Veränderungen mit Beginn des folgenden Monats. Tritt  
die Veränderung vor der ersten regelmäßigen Entleerung 
im Monat ein, so ändert sich die Gebührenpflicht vom Um-
meldemonat ab. 
 
(3) Die Gebührenpflichtigen haben schriftlich – auf Verlan-
gen auf vorgeschriebenen Vordruck – die Anzahl und Grö-
ße der benutzten Abfallbehälter, die Zahl der Haushalte 
bzw. der Betriebe und die Anzahl der Bewohner anzuge-
ben. Unterbleibt die Angabe, so werden Zahl und Größe 
der Abfallbehälter durch die Stadt Lügde festgestellt. 
 
(4) Die Bestimmungen des Abs. 3 gelten entsprechend für 
Neuanschlüsse und Veränderungen der Behälterzahl und 
Behältergröße während des laufenden Haushaltsjahres. 
 

§ 4 
 

Gebührenpflichtige 
 
(1) Gebührenpflichtig ist der Eigentümer des an die Abfall-
beseitigung angeschlossenen Grundstücks. Ist das Grund-
stück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist zusätzlich der 
Erbbauberechtigte gebührenpflichtig. Ferner haftet neben 
dem Eigentümer auch die  zur Nutzung oder zum Ge-
brauch des Grundstücks dinglich Berechtigten und die 
Wohnungsberechtigten (§ 1093 BGB, § 31 WEG) nach 
dem Verhältnis ihrer Anteile, es sei denn, dass sie ihrer 
Zahlungspflicht gegenüber dem Eigentümer vor ihrer Inan-
spruchnahme durch die Stadt Lügde bereits nachgekom-
men sind. Mehrere Gebührenpflichtige sind Gesamtschuld-
ner.  
 
(2) Bei Eigentumswohnungen ist die Gemeinschaft der 
Wohnungseigentümer, vertreten durch den von ihr zu be-
stellenden Verwalter (§ 26 WEG) gebührenpflichtig. 
 
(3) Bei einem Eigentumswechsel geht die Gebührenpflicht 
mit dem Beginn des auf den Eigentumswechsel folgenden 
Monats auf den neuen Eigentümer über. Entsprechendes 
gilt beim Wechsel des Erbbauberechtigten. 
 
 
 
 
 

 
(4) Rechtsänderungen (Eigentum, Erbbaurecht) sind vom 
bisherigen Gebührenpflichtigen unverzüglich zu melden. 
Der bisherige Gebührenpflichtige haftet gesamtschuldne-
risch für die Gebühren, die bis zu dem Zeitpunkt entstan-
den sind, in dem die Stadt Kenntnis von der Rechtsände-
rung erhält. 
 
(5) Werden Abfallsäcke mit 70 l Nutzinhalt verwendet, so 
ist der Erwerber gebührenpflichtig. 
 

§ 5 
 

Heranziehung und Fälligkeit 
 
(1) Die Heranziehung zu den Gebühren für die Abfallbesei-
tigung erfolgt bei der Verwendung von Abfallbehältern der 
in § 2 Abs. 4 genannten Größen durch Bescheid des Bür-
germeisters jeweils für ein Haushaltsjahr. Die Jahresge-
bühr ist mit je einem Viertel zum 15. Februar, 15. Mai,    15. 
August und 15. November zu entrichten. Sie kann zusam-
men mit anderen Abgaben angefordert werden. Geht der 
Bescheid dem Gebührenpflichtigen  erst nach einem der 
genannten Fälligkeitstage zu, so ist die Gebührenschuld für 
den oder die vorangegangenen Fälligkeitstage innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheides zu ent-
richten. 
 
(2) Die Gebühr für die Abfallsäcke wird beim Erwerb fällig. 
 

§ 6 
 

Unterbrechung der Abfallbeseitigung 
 
(1) Wir die Abfallbeseitigung durch Bauarbeiten, Streiks, 
Betriebsstörungen, betriebsnotwendige Arbeiten, behördli-
che Verfügungen oder Verlegung des Zeitpunktes der Ab-
fallabfuhr eingeschränkt, unterbrochen oder verspätet 
durchgeführt, so haben die Gebührenpflichtigen keinen An-
spruch auf Ermäßigung oder Erlass der Gebühren. 
 
(2) Wird die Abfallbeseitigung länger als einen Monat un-
terbrochen, so vermindert sich die Gebührenpflicht ent-
sprechend. Der Zeitraum der Unterbrechung wird auf volle 
Monate nach oben aufgerundet.  
 

§ 7 
 

Ordnungswidrigkeiten 
 
Fahrlässige oder vorsätzliche Zuwiderhandlungen gegen 
die Vorschriften der §§ 3 Abs. 3 Satz 1 und Abs. 4 sowie § 
4 Abs. 4 Satz 1 können nach § 20 Abs. 2 KAG NW mit ei-
ner Geldbuße bis zu zehntausend Euro geahndet werden. 
 

§ 8 
 

Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am 01. Januar 2016 in Kraft. Gleichzei-
tig tritt die Gebührensatzung über die Abfallbeseitigung in 
der Stadt Lügde vom 28. November 2014 außer Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die Gebührensatzung über die Abfallbeseitigung in der 
Stadt Lügde vom 24. November 2015  wird hiermit öffent-
lich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. vom 
02.09.1994, S. 666), beim Zustandekommen dieser Sat-
zung (ortsrechtlichen Bestimmung) nach Ablauf eines Jah-
res seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend ge-
macht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor- 
     geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge- 
     führt, 
 
b) diese Satzung (ortsrechtliche Bestimmung) ist nicht  
     ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss (Rats- 
     beschluss) vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
     Stadt Lügde vorher gerügt und dabei die verletzte 
     Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor- 
     den, die den Mangel ergibt. 
 
Der Bürgermeister bestätigt hiermit, dass der bekannt ge-
machte Satzungstext dem beschlossenen Satzungstext 
entspricht. 
 
Lügde, den 24. November 2015 
 
 
Reker 
- Bürgermeister- 

Kr.Bl.Lippe 10.12.2015 
 
 
 
566 15. Änderung der Satzung der Stadt Lügde 

über die Erhebung von Trinkwassergebühren 
vom 23.11.2015 

 
Aufgrund der §§ 7, 8, 9 und 41 (1) f) der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 
666) zuletzt geändert durch Gesetz vom 03. Feb. 2015 
(GV. NRW. 2015, S. 208) und der §§ 1, 2, 4, 6 und 8 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (KAG NRW) vom 21. Oktober 1969 (GV. NW. S. 
712), der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die 
Versorgung mit Wasser (AVB Wasser V) vom 20. Juni 
1980 (BGBI. I S. 750, 1067), in der jeweils geltenden Fas-
sung, hat der Rat der Stadt Lügde in seiner Sitzung am 
23.11.2015 folgende Gebührensatzung beschlossen: 
  
Die Satzung der Stadt Lügde über die Erhebung von 
Trinkwassergebühren wird wie folgt geändert: 
 
 § 2 Gebührenmaßstab und Gebührensatz 
 
Absatz 1 
 
Die Trinkwassergebühr setzt sich zusammen aus  

 
a) der verbrauchsunabhängigen Gebühr (Grundge-
bühr) für die Bereitstellung der Trinkwasseranlage, die sich 
nach der Nenngröße des jeweiligen Frischwasserzählers 
berechnet und 
 
b) der verbrauchsabhängigen Arbeitsgebühr (Ver-
brauchsgebühr), die sich nach dem Frischwassermaßstab 
bemisst. Berechnungseinheit für die Arbeitsgebühr (Ver-
brauchsgebühr) ist der bezogene m³ Trinkwasser. Der 
Wasserverbrauch wird durch den jeweiligen Frischwasser-
zähler gemessen.  
 
Absatz 2 
 
Die Grundgebühr für die Versorgung mit Trinkwasser be-
trägt für einen Wassergrundstücksanschluss je Frischwas-
serzähler nach der Durchflussmenge:  
 
bis   5 m³/Std.     7,00 EUR/Monat  
bis  12 m³/Std.   17,00 EUR/Monat  
bis  20 m³/Std.   28,00 EUR/Monat  
bis  30 m³/Std.   42,00 EUR/Monat  
bis  50 m³/Std.   70,00 EUR/Monat  
>            80 m³/Std.              111,00 EUR/Monat.  
 
Absatz 3 
 
Die Arbeitsgebühr (Verbrauchsgebühr) für die bezogene 
Trinkwassermenge beträgt je m³ Trinkwasser 1,99 EUR.  
 
§ 3 Wassergebühren für Baudurchführungen und für 
sonstige vorübergehende Zwecke   
 
Absatz 4 
 
Der Gebührensatz richtet sich nach § 2 Abs. 3 dieser Sat-
zung. 
 
Inkrafttreten: 
 
Diese 15. Änderungssatzung zur Satzung der Stadt Lügde 
über die Erhebung von Trinkwassergebühren vom 
23.11.2015 tritt am 01. Januar 2016 in Kraft. Gleichzeitig 
treten alle entgegenstehenden Regelungen außer Kraft. 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die vorstehende 15. Satzung zur Änderung der Satzung 
der Stadt Lügde über die Erhebung von Trinkwassergebüh-
rengebühren wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
 
Hinweis nach § 7 Abs. 6 Gemeindeordnung NRW: 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn 
 
1. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,  

 
2. diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-

kanntgemacht worden, 
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3. der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-

standet oder 
 
4. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Stadt Lügde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt. 

 
Stadt Lügde, den 24.11.2015  
 
 
Heinz Reker 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 10.12.2015 
 
 
 
567 3. Änderung der Satzung der Stadt Lügde über 

die Erhebung von Abwassergebühren vom 
10.08.2009 

 
Aufgrund der §§ 7, 8, 9 und 41 (1) f) der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 
666) zuletzt geändert durch Gesetz vom 03. Feb. 2015 
(GV. NRW. 2015, S. 208) und der §§ 1, 2, 4, 6 und 8 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (KAG NRW) vom 21. Oktober 1969 (GV. NW. S. 
712), zuletzt geändert durch  Gesetz vom 13. Dezember 
2011 (GV.NRW. S. 687) und des § 65 des Wassergesetz-
tes für das Land Nordrhein Westfalen (LWG NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 25.Juni 1995 
(GV.NRW. 1995, S. 926), zuletzt geändert durch Artikel 3 
des Gesetztes vom 05. März 2013 (GV. NRW. 2013, 
S.133), hat der Rat der Stadt Lügde in seiner Sitzung am 
23.11.2015 folgende Gebührensatzung beschlossen: 
 
Die Satzung der Stadt Lügde über die Erhebung von 
Abwassergebühren wird wie folgt geändert: 
 
§ 3 Gebührenmaßstäbe 
 
Absatz 2 
Die Schmutzwassergebühr (§ 4) setzt sich zusammen aus  
 
a) der verbrauchsunabhängigen Gebühr (Grundge-
bühr) für die Bereitstellung der Abwasseranlage, die sich 
nach der Nenngröße des jeweiligen Frischwasserzählers 
berechnet und 
 
b) der verbrauchsabhängigen Arbeitsgebühr (Einlei-
tungsgebühr), die sich nach dem Frischwassermaßstab 
bemisst 
 
§ 4 Schmutzwassergebühren 
 
Absatz 6 
Die Arbeitsgebühr (Einleitungsgebühr) für die Beseitigung 
von Schmutzwasser beträgt je m³ Schmutzwasser 3,48 
EUR.  
 
§ 4 Schmutzwassergebühren 
 
Absatz 7 
Die Grundgebühr für die Beseitigung von Schmutzwasser 
beträgt für einen Kanalgrundstücksanschluss je Frischwas-
serzähler nach der Durchflussmenge:  
 

 
bis         5 m³ / Stunde =    4,00 EUR / Monat 
bis  12 m³ / Stunde =    9,50 EUR / Monat 
bis  20 m³ / Stunde =  16,00 EUR / Monat 
bis  30 m³ / Stunde =  24,00 EUR / Monat 
bis  50 m³ / Stunde =  40,00 EUR / Monat 
>  80 m³ / Stunde =  64,00 EUR / Monat. 
 

Inkrafttreten 
 
Diese 3. Änderungssatzung zur Satzung der Stadt Lügde 
über die Erhebung von Abwassergebühren vom 
23.11.2015 tritt am 01. Januar 2016 in Kraft. Gleichzeitig 
treten alle entgegenstehenden Regelungen außer Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt-
gemacht.  
 
Hinweis nach § 7 Abs. 6 Gemeindeordnung NRW: 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,  

 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-

kanntgemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-

standet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Stadt Lügde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt. 

 
Stadt Lügde, den 24.11.2015  
 
 
Heinz Reker 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 10.12.2015 
 
 
 
568 Satzung über die Festsetzung der Realsteuer-

hebesätze der Stadt Lügde ab dem Haushalts-
jahr 2016 

 
Aufgrund der §§ 7, 41,77 und 78 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666) und 
des § 1 des Gesetzes über die Zuständigkeit für die Fest-
setzung und Erhebung der Realsteuern vom 16.12.1981 
(GV.NRW.S.732) in Verbindung mit § 25 des Grundsteuer-
gesetzes vom 07.08.1973 (BGBl. I S. 965) und des § 16 
des Gewerbesteuergesetzes vom 15.10.2002 (BGBl. I S. 
4167) in den jeweils geltenden Fassungen, hat der Rat der 
Stadt Lügde am 23.11.2015 folgende Satzung beschlos-
sen: 
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§ 1 

  
Die Steuersätze für die Realsteuern werden ab dem Haus-
haltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer     
    
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe  
 
(Grundsteuer A) auf        250 v. H. 
  
1.2 für die Grundstücke  
 
(Grundsteuer B) auf    485 v. H. 
   
2. Gewerbesteuer    428 v. H. 
 

§ 2 
  
Die Satzung tritt ab dem 01.Januar 2016 in Kraft. 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die vorstehende Satzung über die Festsetzung der Real-
steuerhebesätze der Stadt Lügde ab dem Haushaltsjahr 
2016 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
 
Hinweis nach § 7 Abs. 6 Gemeindeordnung NRW: 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn 
 
a.) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,  

 
b.) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-

kanntgemacht worden, 
 
c.) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-

standet oder 
 
d.) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Stadt Lügde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt. 

 
Stadt Lügde, den 24.11.2015  
 
 
Heinz Reker 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 10.12.2015 
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Stadt Schieder-Schwalenberg 
 
569 Hinweis auf das Widerspruchsrecht und auf 

das Erfordernis der Einwilligung zur Daten-
übermittlung aus dem Melderegister  

 (§ 42, § 44, § 50 des Bundesmeldegesetzes – 
BMG) 

 
I. Datenübermittlung an andere öffentlich-rechtliche 

Religionsgesellschaften  
Haben Mitglieder einer öffentlich-rechtlichen Religions-
gesellschaft Familienangehörige, die nicht derselben 
oder keiner öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft 
angehören, darf die Meldebehörde von diesen Fami-
lienangehörigen folgende Daten übermitteln: Vor- und 
Familiennamen, Geburtsdatum und –ort, Geschlecht, 
Religionszugehörigkeit, derzeitige Anschriften, Aus-
kunftssperren nach § 51 BMG und Sterbedatum (§ 42 
Abs. 2 BMG). Vorgenannte Familienangehörige können 
verlangen, dass ihre Daten nicht übermittelt werden; 
dies gilt nicht, soweit Daten für Zwecke des Steuerer-
hebungsrechts der jeweiligen öffentlich-rechtlichen Re-
ligionsgesellschaft übermittelt werden. Familienangehö-
rige der vorgenannten Mitglieder sind der Ehegatte oder 
Lebenspartner, minderjährige Kinder und die Eltern von 
minderjährigen Kindern.  
(§ 42 Abs. 3 BMG) 

 
II. Datenübermittlung an politische Parteien  

Die Meldebehörde darf Parteien, Wählergruppen und 
anderen Trägern von Wahlvorschlägen im Zusammen-
hang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher 
und kommunaler Ebene in den sechs der Wahl oder 
Abstimmung vorangehenden Monaten Auskunft aus 
dem Melderegister über die in § 44 Abs. 1 Satz 1 BMG 
bezeichneten Daten (Familienname, Vornamen, Dok-
torgrad und derzeitige Anschriften) von Gruppen von 
Wahlberechtigten erteilen, soweit für deren Zusammen-
setzung das Lebensalter bestimmend ist.  
(§ 50 Abs. 1 BMG) 

 
III. Datenübermittlung über Alters- und Ehejubiläen 

Die Meldebehörde darf auf Verlangen von Mandatsträ-
gern, Presse oder Rundfunk diesen Auskunft aus dem 
Melderegister über Alters- und Ehejubiläen von Ein-
wohnern erteilen. Die Auskunft darf Familienname, 
Vornamen, Doktorgrad, Anschrift sowie Datum und Art 
des Jubiläums umfassen.  
(§ 50 Abs. 2 BMG) 

 
IV. Datenübermittlung an Adressbuchverlage 

Für die Herausgabe von Adressbüchern (Adressenver-
zeichnisse in Buchform) darf die Meldebehörde zu allen 
Einwohnern, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, Aus-
kunft über deren Familienname, Vornamen, Doktorgrad 
und derzeitige Anschriften, erteilen.  
(§ 50 Abs. 3 BMG) 
 

V. Auskunft aus dem Melderegister (einfache Meldere-
gisterauskunft) 

Die Meldebehörde darf, wenn eine Person zu einer ande-
ren Person oder wenn eine andere als die in § 34 Abs. 1 
Satz 1 BMG oder § 35 BMG bezeichneten Stelle Auskunft 
verlangt, nur Auskunft über Familienname, Vornamen, 
Doktorgrad, derzeitige Anschriften und, sofern die Person 
verstorben ist, diese Tatsache, einzelner bestimmter Per-
sonen erteilen. Die Er-teilung ist nur zulässig, wenn die  

 
Auskunft verlangende Person oder Stelle erklärt, dass 
die Daten nicht für Zwecke der Werbung oder des 
Adresshandels verwendet werden, es sei denn, die be-
troffene Person hat der Übermittlung für jeweils diesen 
Zweck ausdrücklich eingewilligt.  
(§ 44 Abs. 3 Satz 1 BMG) 

 
Der Weitergabe der unter Ziffer I bis IV genannten Daten 
kann der Betroffene widersprechen  
(§ 42 Abs. 3 Satz 2 und § 50 Abs. 5 BMG) 
Auf dieses Widerspruchsrecht weise ich hiermit hin. 
 
Die Weitergabe der unter Ziffer V genannten Daten ist nur 
dann zulässig, wenn zuvor der Betroffene ausdrücklich 
schriftlich eingewilligt hat. (§ 44 Abs. Abs. 3 Satz 1 BMG) 
Auf das Erfordernis der Einwilligung weise ich hiermit hin.  
 
Der Widerspruch gegen bzw. die Einwilligung zur vorge-
nannten Datenübermittlung ist an den Bürgermeister, 
Fachbereich 3 - Ordnung und Soziales -, Domäne 3, 32816 
Schieder-Schwalenberg, zu richten oder direkt bei der Mel-
debehörde der Stadt Schieder-Schwalenberg, Domäne 3 
(Zimmer 6), Schieder, einzulegen bzw. zu erteilen. Vordru-
cke für die verschiedenen Widerspruchs- und Einwilli-
gungsrechte sind bei der Meldebehörde erhältlich. 
 
Es ist zu beachten, dass die genannten Auskünfte bereits 
vor dem jeweiligen Ereignis (ca. 6 Monate vor einer Wahl, 
ca. 3 Monate vor einem Jubiläum, ca. 10 Monate vor Her-
ausgabe eines Adressbuches) erteilt werden dürfen. Der 
Widerspruch bzw. die Einwilligung bleibt bis auf Widerruf 
gültig. 
 
Schieder-Schwalenberg, den 27. November 2015 
 
Stadt Schieder-Schwalenberg 
Der Bürgermeister 
 
 
Jörg Bierwirth 

Kr.Bl.Lippe 10.12.2015 
 
 
 
570 Ersatzbestimmung eines Nachfolgers gemäß § 

45 des Kommunalwahlgesetzes 
 
Herr Dennis Schröder hat sein Ratsmandat durch Wegzug 
aus dem Stadt-gebiet verloren. 
 
Gemäß § 45 Abs. 1 Satz 3 des Kommunalwahlgesetzes 
NRW in der zurzeit geltenden Fassung stelle ich fest, dass 
Herr Werner Maas, wohnhaft Sonnenstraße 8 in 32816 
Schieder-Schwalenberg, nach der Reserveliste der Partei 
Bündnis 90/Die Grünen (Grüne) in den Rat der Stadt 
Schieder-Schwalenberg gewählt ist. 
 
Gegen diese Feststellung kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe bei mir Einspruch erhoben werden. Der 
Einspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift zu erklären. 
 
Schieder-Schwalenberg, den 30. November 2015 
 
Der Bürgermeister 
 
 
Jörg Bierwirth 

Kr.Bl.Lippe 10.12.2015 
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Gemeinde Schlangen 
 
571 Bestätigung nach § 2 Abs. 3 Bekanntma-

chungsverordnung zur Änderung der Satzung 
der Gemeinde Schlangen über die Erhebung 
von Beiträgen nach § 8 KAG NW (Straßenbei-
tragssatzung) der Gemeinde Schlangen 

 
Gemäß § 2 Abs. 3 der Verordnung über die öffentliche Be-
kanntmachung von kommunalem Ortsrecht (Bekanntma-
chungsverordnung) vom 26.08.1999 (GV NRW S. 516) 
wird hiermit bestätigt, dass der Wortlaut der zur Veröffentli-
chung als Anlage 1 beigefügten Straßenbeitragssatzung 
mit dem Beschluss des Rates der Gemeinde Schlangen 
vom 25.06.2015 zur Verwaltungsgebührensatzung  über-
einstimmt und dass nach § 2 Abs. 1 und 2 Bekanntma-
chungsverordnung verfahren wurde.  
 
Gemeinde Schlangen 
Der Bürgermeister 
 
Ulrich Knorr 
 

Anlage 1: 
Änderung der Satzung der Gemeinde Schlangen über 

die  
Erhebung von Beiträgen nach § 8 KAG NW  

(Straßenbeitragssatzung) vom 15. Oktober 2001 
(In der Fassung der 1. Änderung vom 01.10.2015) 

 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 2023), zu-
letzt geändert durch das Gesetz vom 13.12.2011 (GV NRW 
S. 685), der § 8 des Kommunalabgabengesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GV 
NRW S. 712/ SGV NRW 610), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 13.12.2011 (GV NRW S. 687), hat der Rat der 
Gemeinde Schlangen in seiner Sitzung am 01.10.2015 fol-
gende 1. Änderung der Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
Zum Ersatz des Aufwandes für die Herstellung, Erweite-
rung und Verbesserung von Anlagen im Bereich der öffent-
lichen Straßen, Wege und Plätze (§ 8 Abs. 1 Satz 1 KAG 
NW) und als Gegenleistung für die Möglichkeit der Inan-
spruchnahme der Eigentümern und Erbbauberechtigten 
der erschlossenen Grundstücke erwachsenden wirtschaftli-
chen Vorteile erhebt die Gemeinde Beiträge nach Maßga-
be dieser Satzung. 
 
Das Gleiche gilt für die aufgrund öffentlich-rechtlicher Ent-
schließung der Gemeinde Schlangen bereitgestellten Stra-
ßen, Wege und Plätze (insbesondere Wirtschaftwege). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 2 

Umfang und Ermittlung des beitragsfähigen Aufwan-
des 

 
(1)  Beitragsfähig ist insbesondere der Aufwand für 
1. den Erwerb (einschließlich der Erwerbsnebenkosten) 

der für die Herstellung, Erweiterung oder Verbesserung 
der Anlage benötigten Grundflächen; dazu gehört auch 
der Wert der hierzu von der Gemeinde aus ihrem Ver-
mögen bereitgestellten eigenen Grundstücke; maßge-
bend ist der Wert zum Zeitpunkt des Beginns der Maß-
nahme, 

2. die Freilegung der Flächen, 
3. die Erweiterung, Verbesserung und Herstellung der 

Fahrbahnen mit Unterbau und Decke sowie für notwen-
dige Erhöhungen, Vertiefungen und Anpassungen, 

4. die Herstellung, Erweiterung und Verbesserung von 
a) Rinnen und Randsteinen, 
b) Radwegen, 
c) Gehwegen, 
d) kombinierten/gemeinsamen Rad-/Gehwegen 
e) Beleuchtungseinrichtungen, 
f) Entwässerungseinrichtungen für die Oberflä-

chenentwässerung der Anlagen 
g) Böschungen, Schutz- und Stützmauern, 
h) Parkflächen (Quer- und Längsaufstellung), 
i) Straßenbegleitgrün und Sicherheitsstreifen, 

5. die Umwandlung einer Fahrbahn nebst Nebenanlagen 
in eine Fußgängergeschäftsstraße, 

6. die Umwandlung einer Fahrbahn nebst Nebenanlagen 
in einen verkehrsberuhigten Bereich im Sinne von § 42 
Abs. 4 a STVO, 

7. die Umwandlung einer Fahrbahn nebst Nebenanlagen 
in eine Mischfläche, die nicht im Sinne des § 42 Abs. 4 
a STVO verkehrsberuhigt ist. 

 
(2) Fahrbahnen der Ortsdurchfahrten von Bundes-, Kreis- 
und Landstraßen sind nur insoweit beitragsfähig, als sie 
breiter sind als die anschließenden freien Strecken. 
 
(3) Nicht beitragsfähig sind die Kosten 
1. für die laufende Unterhaltung und Instandsetzung der 

Straßen, Wege und Plätze, 
2. für Hoch- und Tiefstraßen sowie für Straßen, die für den 

Schnellverkehr mit Kraftfahrzeugen bestimmt sind 
(Schnellverkehrsstraßen), ferner für Brücken, Tunnels 
und Unterführungen mit den dazugehöri- gen Rampen. 

 
(4) Der beitragsfähige Aufwand wird nach tatsächlichen 
Aufwendungen ermittelt. 
 

§ 3 
Anteil der Gemeinde und der Beitragspflichtigen am 

Aufwand 
 

(1) Die Gemeinde trägt den Anteil des Aufwandes, der auf 
die Inanspruchnahme der Anlagen durch die Allge-
meinheit entfällt, bei der Verteilung des Aufwandes 
nach § 4 auf ihre eigenen Grundstücke entfällt. Der üb-
rige Teil des Aufwandes ist von den Beitragspflichtigen 
zu tragen. 

(2) Überschreiten Anlagen die nach Abs. 3 anrechenbaren 
Breiten, trägt die Gemeinde den durch die Überschrei-
tung verursachten Mehraufwand allein. 

(3) Die anrechenbaren Breiten und der Anteil der Beitrags-
pflichtigen an dem Aufwand für die anrechenbaren Brei-
ten nach Abs. 1 Satz 2 werden wie folgt festgesetzt: 
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Straßenart Anrechenbare Breiten 

 in Kern-, 
Gewerbe- 
u. Industrie- 
gebieten 

in sonst. Baugebieten u. innerhalb 
im Zusammenhang bebauter Ort-
steile sowie im Aussenbereich, 
soweit dort eine Bebauung zuge-
lassen ist 

Anteil der 
Beitrags- 
pflichtigen 

1.  Anliegerstraßen 
a) Fahrbahn 
b) Radweg einschl. Sicherheitsstreifen 
c) Parkstreifen 
d) Gehweg 
e)  Beleuchtung u. Oberflächenentwässerung 

 8,50 m 
je 2,40 m 
je 5,00 m 
je   2,50  m 

                                            5,50  m  
                            nicht vorgesehen  
                                        je 5,00  m  
                                        je 2,50  m 

80 v.H. 
50 v.H. 
80 v.H. 
80 v.H. 
65   v.H. 

2.  Haupterschließungsstraßen 
a) Fahrbahn 
b) Radweg einschl. Sicherheitsstreifen 
c) Parkstreifen 
d) Gehweg 
e)  Beleuchtung u. Oberflächenentwässerung 

 8,50 m 
je 2,40 m 
je 5,00 m 
je  2,50   m 

 6,50 m 
je 2,40 m 
je 5,00 m 
je   2,50 m 

45 v.H. 
45 v.H. 
65 v.H. 
65 v.H. 
65   v.H. 

3.  Hauptverkehrsstraßen 
 Fahrbahn 
 Radweg einschl. Sicherheitsstreifen 
 Parkstreifen 
 Gehweg 

e)  Beleuchtung u. Oberflächenentwässerung 

 8,50 m 
je 2,40 m 
je 5,00 m 
je   2,50  m 

 8,50 m 
je 2,40 m 
je 5,00 m 
je  2,50  m 

30 v.H. 
30 v.H. 
65 v.H. 
65 v.H. 
55   v.H. 

4.  Hauptgeschäftsstraßen 
 Fahrbahn 
 Radweg einschl. Sicherheitsstreifen 
 Parkstreifen 
 Gehweg 

e)  Beleuchtung u. Oberflächenentwässerung 

 8,50 m 
je 2,40 m 
je 5,00 m 
je   6,00  m 

                                            7,50  m  
                                       je  2,40  m  
                                       je  5,00  m  
                                       je  6,00  m 

55 v.H. 
55 v.H. 
75 v.H. 
75 v.H. 
70   v.H. 

5.  Fußgängergeschäftsstraßen einschl. Beleuchtung  
     und Oberflächenentwässerung 

            
          9,00  m 

 
                                            9,00  m 

 
   50  v.H. 

6.   Selbständige Gehwege einschl. Beleuchtung und   
     Oberflächenentwässerung 

            
          3,50  m  

 
                                            3,50  m 

 
   60  v.H. 

7.  Verkehrsberuhigte Bereiche im Sinne des § 
42 Abs. 4 a der Straßenverkehrsordnung (StVO) 
einschl. Parkflächen, Beleuchtung und Oberflä-
chenentwässerung 

 
        12,00  m 

 
                                           12,00 m 

 
   80   v.H. 

8.  Mischflächenbereiche, die nicht im Sinne des § 
42 Abs. 4 a der Straßenverkehrsordnung 
(StVO) verkehrsberuhigt sind, einschl. Parkflä-
chen, Beleuchtung und Oberflächenentwässe-
rung 

 
        12,00  m 

 
                                           12,00 m 

 
   80  v.H. 

9.  Selbständige Radwege einschl. Beleuchtung -    

u. Oberflächenentwässerung 3,00 m 3,00 m 20 v.H. 

Grün- bzw. Trennstreifen 2,00 m 2,00 m 20 v.H. 
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Wenn bei der Straße ein oder beide Parkstreifen fehlen, 
erhöht sich die anrechenbare Breite der Fahrbahn um die 
anrechenbare Breite des oder der fehlenden Parkstreifen, 
falls und soweit auf der Straße eine Parkmöglichkeit gebo-
ten wird. Die anrechenbare Breite von Radwegen wird ver-
doppelt, wenn ein Radweg mit Begegnungsverkehr herge-
stellt, erweitert oder verbessert wird. 
 
Statt separater Geh- und Radwege können bei allen Anla-
gen auch kombinierte Geh- und Radwege hergestellt, er-
weitert oder verbessert werden. Die anrechenbare Breite 
beträgt insgesamt 3,50 m. Der Anteil der Beitragspflichti-
gen ist das arithmetische Mittel zwischen den Anteilssätzen 
für separate Geh- und Radwege der jeweiligen Anlageart. 
 
Überbreiten bei Fahrbahnen der Ortsdurchsfahrt von Bun-
des-, Landes- und Kreisstraßen sind beitragspflichtig, so-
weit sie die vorstehenden anrechenbaren Fahrbahnbreiten 
nicht überschreiten. 
 
Bei Wirtschaftswegen beträgt der Anteil der Beitragspflich-
tigen 60 %, die anrechenbare Breite wird mit 3,00 m fest-
gesetzt. 
(4) Die in Absatz (3) Ziffer 1 - 9 genannten Breiten sind 

Durchschnittsbreiten. Im Sinne des Abs. (3) gelten als 
 
1. Anliegerstraßen: 

Straßen, die überwiegend der Erschließung der an-
grenzenden oder der durch private Zuwegung mit Ihnen 
verbundenen Grundstücke dienen, 

 
2. Haupterschließungsstraßen: 

Straßen, die der Erschließung von Grundstücken und 
gleichzeitig dem Verkehr innerhalb von Baugebieten 
oder innerhalb von im Zusammenhang bebauten Orts-
teilen dienen, soweit sie nicht Hauptverkehrsstraßen 
nach Ziffer 3. sind, 

 
3. Hauptverkehrsstraßen: 

Straßen, die dem durchgehenden innerörtlichen Ver-
kehr oder dem überörtlichen Durchgangsverkehr die-
nen, insbesondere Bundes-, Landes- und Kreisstraßen 
mit Ausnahme der Strecken, die außerhalb von Bauge-
bieten und im Zusammenhang mit bebauten Ortsteilen 
liegen, 
 

4. Hauptgeschäftsstraßen: 
Straßen, in denen die Frontlänge der Grundstücke mit 
Ladengeschäften im Erdgeschoss überwiegt, soweit es 
sich nicht um Hauptverkehrsstraßen handelt, 
 

5. Fußgängergeschäftsstraßen: 
Hauptgeschäftsstraßen, die in ihrer gesamten Breite 
dem Fußgängerverkehr dienen, auch wenn eine zeitlich 
begrenzte Nutzung für den Anliegerverkehr möglich ist. 
 

6. Verkehrsberuhigte Bereiche: 
Straßen, die überwiegend der Erschließung der Anlie-
gergrundstücke dienen und mit Einrichtungen zur Ver-
kehrsberuhigung, zur Reduzierung des motorisierten 
Verkehrs und der Fahrgeschwindigkeit, zur Fernhaltung 
von Fremd- und Dauerparkern und zur Verbesserung 
des Wohnumfeldes durch gezielte Parkraumplanung 
und ansprechende Straßengestaltung ausgestattet 
sind, 
 
 
 

 
7. Mischflächen (gemischt genutzte Verkehrsflächen): 

Straßen, die eine separate Nutzungsmöglichkeit für 
einzelne Teileinrichtungen der Straße (Fahrbahn, Geh-
weg etc.) nicht vorsehen, 
 

8. Selbständige Gehwege: 
Gehwege, die der Erschließung dienen und nicht Be-
standteil einer Erschließungsanlage sind, auch wenn 
die Benutzung für Radfahrer und für den Anliegerver-
kehr mit Kraftfahrzeugen möglich ist; 
 

9. Selbständige Radwege: 
Radwege, die der Erschließung dienen und nicht Be-
standteil einer Erschließungsanlage sind, auch wenn 
die Benutzung für Fußgänger und den Anliegerverkehr 
mit Kraftfahrzeugen möglich ist. 
 

10. Die vorstehenden Bestimmungen gelten für öffentliche 
Plätze entsprechend. 

 
(5) Sind Anlagen Bestandteil des Außenbereiches,  

gelten die Festlegungen nach Abs. 3 sinngemäß. 
(6) Erstreckt sich eine straßenbauliche Maßnahme auf Be-

reiche, für die sich nach Abs. 3 unterschiedliche anre-
chenbare Breiten oder unterschiedliche Anteile der Bei-
tragspflichtigen ergeben, so sind diese entsprechend 
abschnittweise abzurechnen. Ist dies nach den Um-
ständen des Einzelfalls nicht möglich oder grenzt eine 
Anlage ganz oder in einzelnen Abschnitten mit ihren 
Seiten an Baugebiete mit unterschiedlichen anrechen-
baren Breiten, ist die größere anrechenbare Breite 
maßgebend. 

(7) Soweit Anlagen nicht unter Abs. 3 aufgeführt sind oder 
die dort festgesetzten anrechenbaren Breiten oder An-
teile der Beitragspflichtigen nicht zutreffen, werden die 
Anlagen bzw. Beitragsfaktoren durch Einzelsatzung 
festgelegt. 

 
§ 4 

Beitragsmaßstab 
 
(1) Der nach den §§ 2 u. 3 ermittelte Anteil der Beitrags-

pflichtigen am beitragsfähigen Aufwand wird auf die 
durch die Anlage erschlossenen Grundstücke bzw. 
durch den selbständig benutzbaren Abschnitt der Anla-
ge erschlossenen Grundstücke nach den Grundstücks-
flächen verteilt. 

 
Werden von der Anlage auch ausschließlich land- und 
forstwirtschaftlich nutzbare Grundstücke (ohne die be-
bauten Teile) erschlossen, wird der wirtschaftliche Vor-
teil für diese Grundstücke nur halb so groß bemessen 
wie der Vorteil der übrigen Grundstücke. Demgemäß 
wird der umlagefähige Aufwand im Verhältnis der einfa-
chen Frontlänge der land- und forstwirtschaftlich nutz-
baren Grundstücke und der doppelten Frontlänge der 
übrigen Grundstücke (inklusive bebauter Teile auf land- 
und forstwirtschaftlich nutzbaren Grundstücken) an der 
Anlage oder der der Anlage zugewandten Grund-
stücksgrenze aufgeteilt. Bei der Verteilung des umlage-
fähigen Aufwandes wird einer unterschiedlichen bauli-
chen oder gewerblichen Nutzung (nach Art und Maß) 
entsprochen. 
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(2) Als Grundstücksfläche gilt 
1. bei Grundstücken im Bereich eines Bebauungsplanes 

die Fläche, die der Ermittlung der zulässigen Nutzung 
zugrunde zu legen ist, 

2. wenn ein Bebauungsplan nicht besteht oder die erfor-
derliche Festsetzung nicht enthält und die Grundstücke 
nicht ausschließlich land- oder forstwirtschaftlich ge-
nutzt werden oder genutzt werden können, die tatsäch-
liche Grundstücksfläche bis zu einer Tiefe von 40 m von 
der Anlage oder von der der Anlage zugewandten 
Grenze des Grundstücks. Reicht die bauliche oder ge-
werbliche Nutzung über diese Begrenzung hinaus, so 
ist die Grundstückstiefe maßgebend, die durch die hin-
tere Grenze der Nutzung bestimmt wird. Grundstücks-
teile, die lediglich die wegemäßige Verbindung zur An-
lage herstellen, bleiben bei der Bestimmung der Grund-
stückstiefe unberücksichtigt. 

(3) Entsprechend der Ausnutzbarkeit wird die Grundstücks-
fläche mit einem Nutzungsfaktor vervielfacht, der im 
Einzelnen beträgt 

 
1. bei eingeschossiger Bebaubarkeit oder gewerblich 

nutzbaren Grundstücken, auf denen keine Bebauung 
zulässig ist                             1,00 

2. bei zweigeschossiger Bebaubarkeit 1,25 
3. bei dreigeschossiger Bebaubarkeit 1,50 
4. bei viergeschossiger Bebaubarkeit 1,75 
5. für das fünfte und jedes weitere Geschoss  

zusätzlich je     0,10 
 

(4) Als zulässige Zahl der Geschosse gilt die im Bebau-
ungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl der Vollge-
schosse. Weist der Bebauungsplan nur Grundflächen- 
und Baumassenzahl aus, so gilt als Geschosszahl die 
Baumassenzahl geteilt durch 2,8, wobei Bruchzahlen 
auf die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet werden. 
 

(5) Ist im Einzelfall eine größere Geschosszahl zugelassen 
oder vorhanden und geduldet, so ist diese zugrunde zu 
legen. 

 
 

(6) Grundstücke, die im Bebauungsplan als Gemeinbe-
darfsflächen ohne Festsetzung der Geschosszahl aus-
gewiesen sind, werden als zweigeschossig bebaubare 
Grundstücke angesetzt. 
 

(7) Grundstücke, auf denen nur Garagen oder Stellplätze 
gebaut werden dürfen, gelten als eingeschossig bebau-
bare Grundstücke. 

 
(8) In unbeplanten Gebieten und Gebieten, für die ein Be-

bauungsplan weder die Geschosszahl noch Grundflä-
chen- und Baumassenzahl festsetzt, ist 

1. bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich 
vorhandenen 

2. bei unbebauten, aber noch bebaubaren Grundstücken 
die Zahl der auf den benachbarten Grundstü cken des 
Abrechnungsgebietes überwiegend vorhandenen Ge-
schosse maßgebend. 

 
(9) ist eine Geschosszahl wegen der Besonderheiten des 

Bauwerkes nicht feststellbar, werden je angefangene 
2,8 m Höhe des Bauwerkes als ein Vollgeschoss ge-
rechnet. 

 
 
 

 
(10) Werden durch eine Straße bzw. einen Straßenab-

schnitt außer überwiegend gewerblich genutzten 
Grundstücken oder Grundstücken, die nach den Fest-
setzungen eines Bebauungsplanes in einem Kern-, 
Gewerbe- oder Industriegebiet liegen, auch andere 
Grundstücke erschlossen, so sind für die Grundstücke 
in Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten sowie für die 
Grundstücke, die überwiegend gewerblich genutzt wer-
den, die in Absatz (3) Nr. 1 bis 5 genannten Nutzungs-
faktoren um je 0,30 zu erhöhen. 

(11) Grundstücke an zwei oder mehreren aufeinander-
stoßenden Anlagen (Eckgrundstücke) sind für alle An-
lagen beitragspflichtig, wenn sie durch diese Anlage er-
schlossen werden. Diese Regelung gilt entsprechend, 
wenn ein Grundstück zwischen zwei Anlagen liegt. 

 
§ 5 

Entstehung der Beitragspflicht 
 
Die Beitragspflicht entsteht mit der technischen Fertigstel-
lung der Anlage. Die technische Fertigstellung gilt als ge-
geben, wenn das Bauprogramm erfüllt ist. Ist für die Her-
stellung der Anlage Grunderwerb erforderlich und dieser 
zum Zeitpunkt der technischen Fertigstellung der Anlage 
noch nicht abgeschlossen, entsteht die Beitragspflicht mit 
dem Abschluss des Grunderwerbs. Der Grunderwerb gilt 
als abgeschlossen, wenn die Gemeinde Schlangen als Ei-
gentümerin der Flächen im Grundbuch eingetragen ist. 
 

§ 6 
Beitragspflichtige 

 
(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Zustellung des 

Veranlagungsbescheides Eigentümer des durch die An-
lage erschlossenen Grundstückes ist. Mehrere Eigen-
tümer eines Grundstückes sind Gesamtschuldner. 

 
(2) Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so 

tritt an die Stelle des Eigentümers der Erbbauberechtig-
te. 

 
(3) Bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen 

Wohnungs- und Teileigentümer entsprechend ihrem 
Miteigentumsanteil beitragspflichtig. 

 
§ 7 

Kostenspaltung 
 
Der Beitrag kann für 
1. den Grunderwerb 
2. die Freilegung 
3. die Fahrbahn 
4. die Gehwege 
5. die Radwege 
6. kombinierte Geh- und Radwege 
7. die Parkflächen 
8. die Beleuchtungseinrichtung  
9. die Entwässerungseinrichtung 
 
gesondert erhoben und in beliebiger Reihenfolge umgelegt 
werden, sobald die Maßnahme, deren Aufwand durch Teil-
beträge gedeckt werden soll, abgeschlossen worden ist. 
 

§ 8 
Fälligkeit 

 
Der Beitrag wird einen Monat nach Zugang des Beitrags-
bescheides fällig. 
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§ 9 

Stundung und Erlass von Beiträgen 
 
(1) Beiträge können gestundet werden, wenn ihre Einzie-

hung mit erheblichen Härten für den Beitragspflichtigen 
verbunden ist und der Anspruch durch die Stundung 
nicht gefährdet wird. 

(2) Beiträge können ganz oder zum Teil erlassen werden, 
wenn ihre Einziehung nach Lage des Falles unbillig wä-
re. 

 
§ 10 

Inkrafttreten 
 
Die vorstehende Satzung tritt  zum 01.01.2016 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von Beiträ-
gen nach § 8 KAG für straßenbauliche Maßnahmen der 
Gemeinde Schlangen vom  15.10.2001 außer Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,  

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffent lich be-
kannt gemacht worden,  

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss   vorher 
beanstandet oder  

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet  worden, 
die den Mangel ergibt.  

 
Schlangen, den 06.08.2015 
 
Gemeinde Schlangen 
Der Bürgermeister 
 
 
Ulrich Knorr 

Kr.Bl.Lippe 10.12.2015 
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Stadtwerke Bad Salzuflen 
 
572 Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2014 

der Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH 
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4. BESTÄTIGUNGSVERMERK 
 
Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbe-
ziehung der Buchführung und den Lagebericht der Stadt-
werke Bad Salzuflen GmbH, Bad Salzuflen, für das Ge-
schäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2014 geprüft. 
Nach § 6b Abs. 5 EnWG umfasste die Prüfung auch die 
Einhaltung der Pflichten zur Entflechtung in der Rech-
nungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG, wonach für die Tä-
tigkeiten nach § 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu füh-
ren und Tätigkeitsabschlüsse aufzustellen sind. Die Buch-
führung und die Aufstellung von Jahresabschluss und La-
gebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vor-
schriften (und den ergänzenden Regelungen im Gesell-
schaftsvertrag) sowie die Einhaltung der Pflichten nach 
§ 6b Abs. 3 EnWG liegen in der Verantwortung der gesetz-
lichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, 
auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung ei-
ne Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbezie-
hung der Buchführung und über den Lagebericht sowie 
über die Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG abzu-
geben. 
 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprü-
fer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die 
Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtig-
keiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch 
den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht 
vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragsla-
ge wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit er-
kannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beur-
teilt werden kann, ob die Pflichten zur Rechnungslegung 
nach § 6b Abs. 3 EnWG in allen wesentlichen Belangen 
erfüllt sind. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen 
werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und 
über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesell-
schaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler be-
rücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksam-
keit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsys-
tems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, 
Jahresabschluss und Lagebericht sowie für die Einhaltung 
der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 
EnWG überwiegend auf der Basis von Stichproben beur-
teilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten 
Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschät-
zungen der gesetzlichen Vertreter, die Würdigung der Ge-
samtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts sowie die Beurteilung, ob die Wertansätze und die 
Zuordnung der Konten nach § 6b Abs. 3 EnWG sachge-
recht und nachvollziehbar erfolgt sind und der Grundsatz 
der Stetigkeit beachtet wurde. Wir sind der Auffassung, 
dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage 
für unsere Beurteilung bildet. 
 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss 
den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Best-
immungen des Gesellschaftsvertrages und vermittelt unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. 
Der Lagebericht steht in Einklang mit dem  

 
Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und 
Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar. 
 
Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Rechnungsle-
gung nach § 6b Abs. 3 EnWG, wonach für die Tätigkeiten 
nach § 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu führen und 
Tätigkeitsabschlüsse aufzustellen sind, hat zu keinen Ein-
wendungen geführt. 
 
Bielefeld, den 07. Mai 2015 
 

DR. RÖHRICHT – DR. SCHILLEN GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Steuerberatungsgesellschaft 
 
 
Kampen   Heidbrink 
Wirtschaftsprüfer  Wirtschaftsprüfer 
 
5. Hinweis auf Auslegung: 
 
Jahreabschluss und Lagebericht liegen in der Zeit vom 
18.01.2016 bis 29.01.2016 im Verwaltungsgebäude der 
Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH, Zimmer 304, in der Ufer-
straße 36-44 in Bad Salzuflen zur Einsicht aus.   

Kr.Bl.Lippe 10.12.2015 
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Volkshochschule Lippe-West 
 
273 Jahresabschluss zum 31.12.2014 
 
Die Zweckverbandsversammlung der Volkshochschule 
Lippe-West hat am 21.05.2015 den Jahresabschluss zum 
31.12.2014 festgestellt und über die Verwendung des Jah-
resüberschusses wie folgt beschlossen: 
 
„Der Jahresüberschuss von 1.231,22 € wird der allgemei-
nen Rücklage zugeführt.“ 
 
Der Jahresabschluss zum 31.12.2014 wird ab dem 
15.01.2016 bis zur Feststellung des Jahresabschlusses für 
das Jahr 2015 in der Volkshochschule Lippe-West, Lange 
Str. 124, 32791 Lage im ersten Oberschoss, Raum 212, 
zur Einsichtnahme verfügbar gehalten. 
 
Der abschließende Vermerk der Gemeindeprüfungsanstalt 
NRW (GPA) in Herne über die Prüfung des Jahresab-
schlusses lautet wie folgt: 
 
Diese hat mit Datum vom 23.11.2015 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk er-
teilt. 
Abschließender Vermerk der GPA NRW 
 
Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Ab-
schlussprüfer des Zweckverbandes Volkshochschule Lip-
pe-West. Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung 
zum 31.12.2014 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft Concunia GmbH, Münster, bedient.  
Diese hat mit Datum vom 08.04.2015 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk er-
teilt.  
„Wir haben den Jahresabschluss bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang unter Einbe-
ziehung der Buchführung und den Lagebericht des Zweck-
verbands Volkshochschule Lippe-West für das Haushalts-
jahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014 geprüft. Die 
Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und 
Lagebericht liegen in der Verantwortung des Verbandsvor-
stehers des Zweckverbands Volkshochschule Lippe-West. 
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns 
durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahres-
abschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über 
den Lagebericht abzugeben. 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 18 GkG, 
§ 106 GO NRW sowie entsprechend § 317 HGB unter Be-
achtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) fest-
gestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so 
zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und 
Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jah-
resabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittel-
ten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage we-
sentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt 
werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen wer-
den die Kenntnisse über die Tätigkeit und über das wirt-
schaftliche und rechtliche Umfeld des Zweckverbands 
Volkshochschule Lippe-West sowie die Erwartungen über 
mögliche Fehler berücksichtigt. 
Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rech-
nungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie 
Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresab-
schluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von  

 
Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung 
der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der we-
sentlichen Einschätzungen des Verbandsvorstehers des 
Zweckverbands Volkshochschule Lippe-West sowie die 
Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unse-
re Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere 
Beurteilung bildet. 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss 
den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Best-
immungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage des Zweckverbands Volks-
hochschule Lippe-West. Der Lagebericht steht in Einklang 
mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
des Zweckverbands Volkshochschule Lippe-West und stellt 
die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zu-
treffend dar.“ 
Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft Concunia GmbH ausgewertet und eine 
Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt 
dabei zu folgendem Ergebnis: 
Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird voll-
inhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 der 
Verordnung über die Durchführung der Jahresabschluss-
prüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrich-
tungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht erfor-
derlich. 
 
Herne, den 23.11.2015 
 
GPA NRW 
Im Auftrag 
 
Harald Debertshäuser 
 
Vorstehender Prüfvermerk wird hiermit gemäß § 3 (5) der 
Verordnung über die durchführung der Jahresabschluss-
prüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrich-
tungen (JAP DVO) bekannt gemacht. 
 
 
Gez. Christian Liebrecht 
-Zweckverbandsvorsteher- 

Kr.Bl.Lippe 10.12.2015 
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Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen 
 
574 Jahresabschluss der Wirtschaftsbetriebe Bad 

Salzuflen GmbH für das Geschäftsjahr 2014 
 
Die Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsbetriebe 
Bad Salzuflen GmbH hat am 30.09.2015 den Jahresab-
schluss zum 31.12.2014 festgestellt und beschlossen, den 
Jahresfehlbetrag in Höhe von 258.510,49 Euro auf neue 
Rechnung vorzutragen. 
 
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. 
Röhricht – Dr. Schillen oHG hat  am 8. Mai 2015 folgenden 
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt: 
 
„Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbe-
ziehung der Buchführung und den Lagebericht der Wirt-
schaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH, Bad Salzuflen, für 
das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2014 
geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahres-
abschluss und Lagebericht nach den deutschen handels-
rechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmun-
gen im Gesellschaftsvertrag liegen in der Verantwortung 
der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufga-
be ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten 
Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter 
Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht 
abzugeben. 
 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprü-
fer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die 
Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtig-
keiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch 
den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht 
vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragsla-
ge wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit er-
kannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen 
werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und 
über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesell-
schaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler be-
rücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksam-
keit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsys-
tems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, 
Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Ba-
sis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Be-
urteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und 
der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertre-
ter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jah-
resabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffas-
sung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere 
Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 
 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss 
den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Best-
immungen des Gesellschaftsvertrages und vermittelt unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. 
Der Lagebericht steht in Einklang mit dem  

 
Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“ 
 
Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der Zeit  
 

18. bis 29. Januar 2016 
 
in den Geschäftsräumen der Stadtwerke Bad Salzuflen 
GmbH, Uferstr. 36-44, 32108 Bad Salzuflen, Abteilung Fi-
nanzwesen, Raum 304, zur Einsichtnahme während der 
Geschäftszeiten aus. 
 
Volker Stammer 
 
-Geschäftsführer- 
 
Konzernabschluss der Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuf-
len GmbH für das Geschäftsjahr 2014 
 
Die Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsbetriebe 
Bad Salzuflen GmbH hat am 30.09.2015 den Konzernab-
schluss zum 31.12.2014 in Höhe von 70.889,51 Euro gebil-
ligt.  
 
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. 
Röhricht – Dr. Schillen oHG hat  am 12. Mai 2015 folgen-
den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt: 
 
„Wir haben den von der Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen 
GmbH, Bad Salzuflen, aufgestellten Konzernabschluss 
- bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, An-
hang, Kapitalflussrechnung und Eigenkapitalspiegel - und 
den Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr vom 
01. Januar bis 31. Dezember 2014 geprüft. Die Aufstellung 
von Konzernabschluss und Konzernlagebericht nach den 
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegt in der Ver-
antwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. 
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns 
durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Kon-
zernabschluss und den Konzernlagebericht abzugeben. 
 
Wir haben unsere Konzernabschlussprüfung nach § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprü-
fer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die 
Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtig-
keiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch 
den Konzernabschluss unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Konzernla-
gebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Si-
cherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungs-
handlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstä-
tigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld 
des Konzerns sowie die Erwartungen über mögliche Fehler 
berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirk-
samkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kon-
trollsystems sowie Nachweise für die Angaben im Kon-
zernabschluss und Konzernlagebericht überwiegend auf 
der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst 
die Beurteilung der Jahresabschlüsse der in den Konzern-
abschluss einbezogenen Unternehmen, der Abgrenzung 
des Konsolidierungskreises, der angewandten Bilanzie-
rungs- und Konsolidierungsgrundsätze und der wesentli-
chen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die 
Würdigung der Gesamtdarstellung des  
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Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts. Wir 
sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend 
sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 
 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Konzernab-
schluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns. 
Der Konzernlagebericht steht in Einklang mit dem Kon-
zernabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage des Konzerns und stellt die Chancen und Ri-
siken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“ 
 
Konzernabschluss und Konzernlagebericht liegen in der 
Zeit  
 

18. bis 29. Januar 2016 
 
in den Geschäftsräumen der Stadtwerke Bad Salzuflen 
GmbH, Uferstr. 36 - 44, 32108 Bad Salzuflen, Abteilung 
Finanzwesen, Raum 304, zur Einsichtnahme während der 
Geschäftszeiten aus. 
 
 
Volker Stammer 
 
-Geschäftsführer- 

Kr.Bl.Lippe 10.12.2015 
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Einzellieferung nur gegen Voreinsendung des Betrages zuzüglich Versandkosten auf das  
Konto 18  bei der Sparkasse Detmold  (BLZ 476 501 30). 

Bezugsgebühren jährlich 53,69 €. In den vorgenannten Preisen ist die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.  
Redaktionsschluss jeweils am 1. bzw. 15. eines Monats um 16:00 Uhr, Erscheinungstermin jeweils am 10. bzw. 25. eines Monats. 

Herausgeber: Kreis Lippe, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold 

Verantwortlich für die veröffentlichten Texte sind die Städte und Gemeinden bzw. die jeweiligen Institutionen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


